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Öffentlichkeit und StrafrechtspHege*) 
v"n Pri ... td"unt Dr. W .... De. U a rdwl g. UnJ~e .. itl t ß.mb"., 

I. Die "Öffentlichkeit" in den letzten heiden Jahrhunderten 
Wenn von Öffentlichkeit und Strafrechtspßege die Rede ist, dann 

kano damit zweierlei gemeint sein: die EiosteIIung der Öffentlichkeit 
zur Strafrechtspflege, wie sie den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, 
und das Verhältnis der Öffentlichkeit zur Strafrecbtspflege, wie es nach 
der Natur der Sache oder Dach irgendwelcb~n mehr oder weniger ide· 
alen Forderungen sein mÜßte. Sie werden sich vorstellen können, was 
dazu gehörte, das Thema im erstgenannten Sinn in einer auch Dur einiger· 
maßen begründeten Weise zu behandelo. Man müfste sehr umfangreiche 
und genaue Erhebungen darüber amtellcn, wie sich die Öffentlichkeit tat· 
sächlich zur Strafrechtspllege verhält. 

Zur Strafrechtspflege gebört ein grofies Gebiet: Die Strafgesetzgebung 
mit allen ihren kriminalpolitischen und reformerischen Ideen , die Hand· 
habung des Strafrechts bei den Gerichten nach Verfahrensweise und 
Strah;umessung, der Strafvollzug. Die Einstellung der Öffentlichkeit zum 
Urteil und zum Verurteilten kann wieder verschieden sein, je nach den 
Straftaten. Und was ist vollends die Öffentlichkeit? Gehört zu ihr s'chlie6· 
lich nicht der ganze Staat ebenso wie jeder Einzelne? Wen sollte man 
befragen, worüber sollte man ihn befragen, lassen sich die möglichen 
Situationen überhaupt auch nur annähernd aufzählen ? Welch eine Si· 
syphusarbeit würde der zu bedauernde Forscher auf sich Jaden, der alle 
diese tatsächlichen Verhältnisse zu untersuchen und zu klären unter' 
nehmen wollte ; tatsächliche Verhältnisse. die sich bei der Wandlungs· 
fähigkeit psychischer Einstellungen doch jeden Tag ändern könnten und 
und würden. Und zu welchem Ziel sollte dies alles geschehen? 

Freilich, das Wissen um diese Tatsachen könnte für den von Be· 
deutung sein, der beabsichtigt, der Öffentlichkeit den Spiegel vorzuhalten. 
um Bie vielleicht durch ein Schreckbild wachzurütteln. Dies könnte aller
dings verdienstvoll sein; aher ich muu Ihnen gestehen, da6 ich deshalb, 
weil ich die tatsächlichen Verhältnisse nicht in dieser Weise untersucht 
habe, unfahig bin. das Thema in der angedeuteten Art zu behandeln. 
Wenn ich zu unserem Thema Ausführungen mache, dann kann dies nur 
in der Form - ich möchte sagen - einer subjektiven Besinnung sein. 
die nichts anderes als die Einladung an ~ie bedeuten würde, den Selbst
besinnungsproze6 mitzuvollzieben und sieb durch ihn zu eigenen Ge· 
danken anregen zu lanen. . 

Die Einschätzung der Öffentlichkeit hat im Verlauf der letzten einhun· 
dertfünfzigJahre eine ebenso grundlegende wie bemerkenswerte Wandlung 
durchgemacht, die nicht unberücksichtigt bleiben darf, wenn wir uns Ge-

"'<I I 



danken über das Verhältnis von Öffentlichkeit undStrafre,cht,spHege machen 
wollen. Es gab eine Zeit, wo man der Öffentlichkeit die grö6te Bedeutung 
für die öffentlichen Zustände zuma6 und wo man sich 'dem ziemlich opti· 
mistischen Glauben hingab, daß sich alles,auh beste ordnen werde, wenn 
man nnr dem Bürger die Freiheit der Meinungsäufrerung, die Presse
freiheit., die Möglichkeit der Kontrolle und der Kritik einräume. Es 
war die Zeit der Aufklärung, des aulkommenden Liberalismus, der deo 
mokratischen Ideen, 

Die Bewegung war gerichtet gegen den absoluten Polizei· und Be
umtenstaat. Die Hoffnung auf die in der Öffentlichkeit verkörperten 
Kräfte trog in der Tat nicht, Wenn es nicht zu einseitig wäre, könnte 
man die Zeit etwa seit der französischen Revolution bis ungefähr zum 
ersten Weltkrieg als das grofie Zeitalter der Öffentlichkeit bezeichnen. 
Diese Öffentlichkeit wurde getragen von den Kräften des aufstrebenden 
Bürgertums. Die Leistungen besondertl auch auf dem Gebiet des Rechts 
waren erstaunlich: Der 'Verfassungs- und Rechtsstaat wurde geschaffen, 
die politische und kommunale Selbstverwaltung eingeführt; eH wurden 
die Freiheitsrechte garantiert und durch eine neu begründete Verwaltungs
gerichtsbarkeit gesichert ; im Slrufprozeli wurde die Wandlung vom Inqui· 
sitionsproze6 zum Akkusation sprozeG mit sei nen Prinzipien der Münd
lichkeit, der Öffentlichkeit, der Unmittelbarkeit, der Beweisaufnahme 
lIud der Laienbeteiligung vollzogen. Es wurden die grofien Gesetzgebungs- ' 
werke geschaffen. Strafen und Strafvollzug wurden humanisiert. Es bil
deten sich auf allen Gebieten des kulturellen Lebens eine Unzahl von 
Vereinen und Vereinigungen, die alle bemüht waren, ihre Forderungen 
und Ideen zum öffentlichen Bewufitsein zu bringen, Für die genannte 
Zeit läGt sich die Bedeutung der Öffentlichkeit für das gesamte religiöse. 
politische, kulturelle. ja auch für das wirtschaftliche Leben nicht leicht 
überschätzen. Bedeutend ist der Einßu6 der Öffentlichkeit auf den Ge
hieten der Kriminalpolitik, der Sozialpolitik, der Wohlfahrtspflege, des 
Kinder· und Frauenschutzes, der Regelung des Versicherungswesens. 

Auf Grund der wirklich grofien Leistu ngen der Öffentlichkeit 
wllr diese beherrscht von einem Optimismus und Fortschrittsglauben, 
der noch durch die Erfolge der Naturwissenschaften und der Technik 
untertl tützt wurde. Aber untergründig begannen schon längst entgegen
stehende Kräfte zu arbeiten und sich bemerkbar zu machen, die auch 
soziologisch einer anderen Schicht angehörten, 

Etwa seit dem- ersten Weltkrieg schlug dann der Fortschritts
glaube in tiefsten Pessimismus um, Plötzlich zeigte sich die Öffent· 
Iichkeit in einem ganz anderen Licht. Wer sieb die Tiefe de:r Wand
lung plastisch vor Augen führen will, den möchte ich auf die Aus· 
führungen verweisen, die Heidegger in seinem Werk ,.sein und Zeit" 
über das Man und die Öffentlichkeit gemacht hat. Nach Heidegger 
ist das Man die anonyme Masse. Das "Man" ist überall dabei, doch 
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so, dau es sich auch schon immer davongescblichen hat. wo das Da
sein auf Entsc~eidung drängt. Weil das Man jedoch alles Urteilen 
und Entscheiden vorgibt, nimmt es dem· jeweiligen Dasein die Ver
antwortung ab. Das Man kaoD es sich gleichsam leisten, daS .. mau" 
sich ständig auf es beruh. Es kaon am leichtesten alles verantworten, 
weil keiner es ist. der rur etwas einzustehen braucht. Man .. war" es 
immer und doch kann gesagt werden, "keiner" ist es gewesen. In 
der Alltäglichkeit des Daseins wird das meiste durch das, von dem 
wir sagen müssen, keiner war es. ,.,Man ist in der Weise der Un 
selbständigkeit und Uneigentlichkeit." Das Gerede, die Neugier und 
die Zweideutigkeit kennzeichnen das Dasein in der Alltäglichkeit. 

SchoD diese wenigen Zitate aus Heideggers W erk ze~~en eine 
tiefgreifende Wandlung des Menschen, die ihm das, was Offentlieh· 
keil genannt wird; in 80 widersprüchlicher Beleuchtung erscheinen 
lä6t. Sicherlich war der Optimismus und Fortschrittsglaube des 
19. Jahrhunderts nicht nur überaus einseitig, sondern beruhte auch 
auf einer wahrhaft hybriden Selbstüberschätzung des Menschen. Des· 
halb mu6te der Umschlag kommen. Aber die Stellungnahme Heideggers 
ist um nichts einseitiger. Sie ist nur die negative Gegenansicht. Wenn 
es wahr wäre, da6 der Begriff der Offentlichkeit mit der Sphäre der 
Uneigentlichkeit wesensmä6ig verbunden wäre, dann könnten wir uns 
alle überlegungen zur Stellung der Offentlichkeit zur Strafrechts· 
pflege scpenken; denn wie auch immer diese Stellung wäre, sie wäre 
doch nur alltägliches Gerede, Neugier und Zweideutigkeit und des
halb belanglos. Es gäbe keine Forderungen an die OlIentlichkeit, 
da diese ja doch nicht iiber ihren eigenen Schatten springen könnte. 
Alle solchen Forderungen wären ihrerseits wieder nur illusionistisches 
und utopisches Gerede. Wenn es aber jemals einen Beweis gegeben 
hat, daß OlIentlichkeit nicht nur diesen negativen Aspekt hat, dann 
ist das 19. -Jahrhundert hierfür Beweis g~nug. Und es kann wobl 
nicht geleugnet werden, daß in dieser Offentlichkeit neben aller 
Selbstüberschätzung auch echtes Verantwortungsgefühl lebendig' ge· 
wesen ist. Aber man wird zugeben können, da6 Heidegger mit seiner 
Beschreibung der Offentlichkeit die heutige - oder dürfen wir vielleicht 
scbqn sagen: die vorvergsngene - Situation im wesentlichen zutreffend 
dargestellt hat. Das berechtigt uns zu der Frage. ob es heute als 
möglich angesehen werden kann, der Öffentlichkeit, wenn schon nicht 
ihre frühere, so doch überhaupt eine Bedeuteamkeit wiederzuverscbaffen . 

11. "Persönlichkeit und Öffentlichkeit" in der Gegenwart 
Betrachten wir die Sache so, wie sie sich im gro&en ganzen einer 

unbefangenen Schau darbietet I Der Mensch selbst hat eine Wandlung 
durcbgemacht. die wir etwas grob kennzeichen können als die Wand·' 
lung vom eigenverantwortlichen Staatsbürger zum verantwortungsun· 
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fiihigen Massenmenschen. Das "Man" Heideggers ist unverkennbar dei 
\\lassenmensch. Während die Auffassung des 19. Jahrhundcrts in dem 
.schlagwort typisch erfaSt werden könnte " \\Iänner machcn die Ge· 
schichte" , künntc man dem für die Zeit Dach dem ersten Weltkrieg 
,las Wort entgegenstellen: Die Umstände bestimmen des Menschen 
Schicksal. Die geschichtliche, politische, wirtschaftliche, technische Ent· 
wicklung wird zwangsläufig. · Der einzelne verliert die· Beherrschungs· 
möglichkeit des sozialen Gesehchens. Er büSt damit zugleich die Ver
antwortungsfähigkeit und das Verantwortungsgefühl ein. Damit zieht 
sich die Eigenllichkeit auf das eigene Dasein zurück, währen.d das 
soziale Dasein zur Sphäre der Uneigentlichkeit wird . Man verzeihe 
mir die Vergröberung, die aber die Grundlinien deutlicher zeigt. Damit 
verliert die Öft·entlichkeit jenen Charakter, den sie im 19. Jahrhundert 
gelmbt .hatte. War sie his dahin der seelische Schauplatz der Sozialitäl, 
auf dem die Aktivperson ihre ideellen und materiellen Kräfte in die 
Sozialität einströmen lie6, auf dem sie im Anruf und Aufruf ihre 
Krähe mit den Kräften Gleichgesinnter vereinen konnte zum großen 
Werk, so wurde sie nun zum Scha uplatz, auf dem das in sein Inner
stcs zurückgesto6ene Man sich in sei ner Alltäglichkeit, in Reinem 
Gerede, in seiner Neugier und Sensalionslnst zusa mmenfand. Nehmen 
die UmSlände dem einzelnen die Initiative und die Verantwortung 
aus der Hand, dann mu6ten notwendig das Gerede, substanzlose Kri· 
tik und substanzlo5e Betriebsamkeit zurückbleiben. Die Öffentlichkeit 
des Massendaseins kann nur der Bodensatz dessen sein, was ehedem 
dns Wesen der Öffentlichkeit bestimmte. Wir werden kaum bezweifeln 
dürfen, daß heute die Vorau ssetzungen für den Gehalt der Öffentlich
keit ungünstiger geworden sind. Wenn heute z.B. hinsichtlich der 
Gerichtsberichterstattung beklagt wird , da6 sie in weitem Umfang der 
Sensationslust verfallen ist, dann miissen wir bedenken, dafi es sich 
hier um eine viel allgemeinere Erscheinung handelt, die das ganze 
soziale Leben in Mitleidenschaft gezogen hat. Daß. unser Dasein heute 
in weitem Umfang Massendasein geworden ist, ist eine gegebene Situ· 
ation, die sich nicht überspringen läßt. Aber eine andere Frage ist es, 
ub wir de.;balb keine Möglichkeit besitzen, diesen Zustand zu über
winden. 

Es geht um die Frage, ob die Öffentlichkeit unabänderlich und 
unwiderruflich in den Zustand der Uneigentlichkeit getreten ist oder 
ob nicht doch eine neue Position gewonnen werden könnte, bei der 
es wieder zu einer Einstrahlung der Eigentlichkeit in die Öffentlich
keit kommt. Von der ß eantworung dieser Frage hängt es ab, ob die 
Öffentlichkeit der Ort sein kann, an dem über sittliche Verantwor
tun gen und darum auch über eine verantwortliche Stellung der 
Öffentlichkeit zur Strafrecbtsp8ege entschieden wird . 
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Wir reden immer von der Öffentlichkeit, als ob wir wüllten, 
worum es sich bei diesem Wort handelt. Wir wollen versuchen. uns 
über diesen Begriff eine etwas gröLiere Klarheit zu verschaffen. Man 
könnte sagen, Öffentlichkeit sei das überindividuelle Bewu6tsein inner· 

' halb einer gröLieren sozialen Gruppe. l\fan könnte auch sagen, sie sei 
ein KoliektivbewuLitsein . wenn das Wort .,kollektiv" nicht allzu leicht 
miLiverstanden werden könnte. Dieses 'überindividuelle Dewubtsein 
entspricht auf einer überindividuellen Basis dem individuellen Bewußt· 
sein. Es hat seine Vorstellungen, seine Wertungen, Gefühle und Trieb· 
richtungen. Man kann es auch unter die Kategorie des Sittlichen stellen 
insofern, als es seiner Verantwortung und Verantwortlichkeit bewußt 
oder nicht bewuut sein kann, als von ihm ins soziale Leben sittliche 
Impulse einströmen oder nicbt einströmen k'örmeo, als es eine Ge· 
wissensfunktion ausübt oder nicht ausübt. Die Lebendigkeit des über
individuellen Bewußtseins bestebt in der stündigen Auseinander
setzung mit den individuellen, aber auf die Sozialität bezogenen Be· 
wuutseinsiiuflerungen. So wird das überindividuelle Bewufitse in der 
psychiscbe Ort, an dem die individuellen Bewu6tseinsäuLierungen zu
sammentreffen und zur öffentlichen Meinung objektiviert werden. 
an dem sich die überindividuellen psychischen Kraftimpulse hilden, 
die wieder auf den ei nzelnen zurückstrahlen, sei es, dali sie ihu in 
seinen Meinungen oder in seinen Gesinnungen und Haltun gen he
stimmen, sei es, daLi sie ihn zum Widerstund · und zur weiteren -Aus
einandersetzung reizen. Weil es sich so verhält, deshalb kann der 
negative Aspekt Heideggers von der Öffentlicbkeit nicht der einzig 
mögliche und wesensnotwendige sein. Selbst wenn wir zugeben würden, 
daß zur Zeit der Zustand der Öffentlichkeit vom fI"lassenmenscheu 
bestimlllt wäre - und nicbt einmal dies können wir zugeben! -
so brauchten wir deshalb noch nicht die Flinte ins Korn zu werfen. 
Vielleicht hat das öffentliche Bewulitsein ähnlich wie der einzelne 
Mensch seine Daseinsmitte verloren. Und wie der einzelne Mensch 
seiDe Daseinsmitte wiedergewinnen könnte, so wäre ein entsprechen· 
der Vorgang auch beil'n öffentlichen BewuCstsein denkbar. 

IH. Das Sicherheitsbedürlnis des Einzelnen als Triebkraft 
des öffentlichen Interesses 

Was hat die Strafrechtspflege mit dcr Öffentlichkeit zu tun ? Vou 
einer Strafrechtspflege kann erst gesprochen werden, wenn einer 
sozialen Organisation die Aufgabe üLertragen ist, einen sozialen 
Ordnungszustand durch irgendwie festgelegte Sanktionen in einem irgend
wie geordneten Verfahren m schützen und aufrechtzuerhalten. Dies hat 
es nicht zu lilien Zeiten gegeben. Nur wer sich mit Hilfe seiner Phan
tasie und historiscber Kenntnisse ein Bild von einem Zustand zu machen 
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vermag, in dem es noch keinen solchen umfassenden Schutz gab, kann 
die Bedeutung des geordneten und geschützten' Zustandes und seinen 
wahren Wert ermessen. Jahrhunderte hat es in unserer Rechtsentwick· 
lung bedurft, um den Trieb zur Selbstbehauptung und den Anspruch 
auf Selbstverschaffung des Rechts im Wege von Rache, Fehde und uno 
geregelter Selbsthilfe zurückzudrängen und eine geordnete Rechtsp8ege 
zu begründen. IJ;D ungeregelten oder nur mangelhaft geregelten Zustand 
der Sozialität häufen sich Rechtsnot und Unrecht his zur Ma6losigk~it 
und Unerträglichkeit an. Damit werden Recht und Rechtsgang in des 
Wortes eigentlich ster Bedeutung notwendig. Das Verlangen nach Ab· 
wendung der Not, nach einer gesicherten Existeuz ist eine der Haupt· 
wurzeln des Rechts und insbesondere des Strafrechts. Freilich verliert 
sich bei Konsolidierung des Rechts bald die Existenzangst. Dies ist 
auch der Grund, weshalb der Öffentlichkeit die grOße Leistung einer 
geordneten Justiz nicht mehr zum Bewu&tsein kommt. Substanzlose 
Kritik an den Justizeinrichtungen ist deswegen so ärgerlich, weil bei 
ihr jene grafie Leistung des Rechts übersehen zu werden pflegt. 

Immerhin ist auch heute noch das rnteresse der Öffentlichkeit an 
der Strafrechtspflege zum nicht geriogen Teil durch die Existenzangst 
bestimmt, so wenn die Öffentlichkeit viel stärker als ausgewählte Gremien 
mehr für als gegen die Todesstrafe, überhaupt für eine härtere als eine 
zu milde BestraIung des Verbrechers ist, wenn eher ein strenger als 
ein milder Strafvollzug gefordert wird. Bei der Zunahme der Tötungs
delikte, auch der fahrlässigen in Massensituationen, z. B. im modernen 
Verkehr, reagiert die Öffentlichkeit ziemlich scharf und ist geneigt, die 
Rechtspflege für die herrschenden Zustände verantwortlich zu machen; 
man fordert gesetzliche Ma6nabmen, Wiedereinführung der Todesstrafe, 
Erhöhung der Strafen. Ähnliches gilt bei der Zunahme der Sittlicbkeits
delikte an Kindern; denn jeder Vater und jede Mutter sehen ihr eigenes 
Kind bereits als Opfer. Eben dieses Eigeninteresse ist aucb im Spiel, 
wenn die Öffentlichkeit sebr empfindlich ·auf Justizirrtümer reagiert 
in dem Gedanken: das könnte jedem von uns passieren. Die Angst., 
man selbilt könnte eines Tages unschuldig und schutzlos einer unüber
sehbaren und unbeherrschbaren Mascbinerie preisgegeben sein, ist aucb 
der Grund daIür, daß die Öffentlichkeit mit Argusaugen bedeutendere 
Verfahren, in denen ein blOßer Indizienbeweis geführt wird, verfolgt. 
Im iibrigen befriedigen Gerichtsberichte mehr da.s Bedürfnis nach Un
terhaltung und .Sensation und ein mehr oberflächliches Interesse an 
Belehrung. Dagegen ist die Anteilnahme der Öffentlichkeit am Schicksal 
des Rechtshrechers ziemlich gering. Wenn man es recht bedenkt. so ist 
dies nicht einmal verwunderlich. Unsere Massenexistenz .bewirkt, daß 
weitaus in den meiaten Fällen zwischen dem Verletzer und dem Verletzten 
ein inneres Band nicht besteht. Der Zufall bestimmt den Verletzer 
wie sein Opler. Wo nicht ein allgemeines Interesse an der Sicherung 
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der Allgemeinheit besteht, bleibt dem Verletzten die Bestrafung de!l 
Täters gleichgültig. Dem Bestohlenen oder Betrogenen kommt es viel· 
mehr auf die Rückerstattung des Gutes als auf die Bestrafung dea Täters 
an. Auf diese hat der Verletzte auch gar keinen Einfluß. per Staat 
hat ihm jede Verantwortung in dieser Hinsicht abgenommen. Der Ver· 
letzte hat mit dem Täter nichts zu schaffen. Eine innere Verbindung 
zwischen beiden wird zu keiner Zeit hergestellt. Das Schicksal des 
Täters berührt den Verletzten ehensowenig wie den Täter das Ergehen 
des Opfers. Diese Situation wird auch eine Rückwirkung auf das Ver· 
antwortungsgefühl der Öffentlichkeit gegenüber dem Reehtshrecher haben. 
Die bisher angeführten Fälle des öffentlichen Interesses waren ja Fälle 
des Eigeninteresses d~r Allgemeinbeit und nicht Fälle der Verantwortung. 

IV. Der Menschal. Bruder vor Gott - Mitschuld und 
Mitverantwortung 

Nun erschöpft sich aber der Sinn der Strafrechtspßege nicht in dem 
Schutz der Allgemeinheit. Die StrafrechIspflege ist darüber hinaus eine 
Auseinandersetzung innerhalb einer Sozialität auf dem Grunde der Ver· 
antwortung. Was dies bedeutet, kann erst unter~dem Aspekt der christ· 
lichen Religion recht verstanden werden. Wenn Gott der Vater aller 
Menschen ist, wenn damit aUe Menschen Brüder sind, wenn alle Menschen 
Ebenbild Gottes sind und durch- daH Band seiber Liehe zusammen· 
gehalten werden, dann ist die Urbeziehung zwischen Mensch und Mensch 
eiDe unaufhebbare und unzerrei6bare Gemeinschaft. Weder kaim sich 
der Verbrecher mit seiner Tat aus dieser Gemeinschaft, die ja nicht 
in dem Willen oder im Gefühl der Menschen begründet ist, setzen, 
noch kann die menschliche Gemeinschaft den Verbrecher alls sich 
ausscheiden. Wenn der Verbrecher auch . die Gemeinschaftsbezie· 
bungen verletzt, so kann er die Gemeinschaft doch nicht zerstörcn. 
Aber die Gemeinschaft ist nicht nur vom Band der Liebe Gottes. 
umschlungen, sondern auch noch verbunden durch das unheim
liche Band der Sünde. Selbst als Schuldiger steht der Verbrecher nicht 
allein da. Mit ihm in Mitschuld verbunden ist die Mcnschheit schlecht· 
hin. Obwohl die Erbsünde ein alle Erfahrungcn übersteigendes Ereignis 
ist, kann ~ie Mitschuld der Gemeinschaft sm Verbrechen überhllupt fast 
in allen Einzelfällen aus daseinsimmanenten Vorgängen erkanllt und 
erschlossen werden. Dieser nach der chrislichen Lebre g~gebene Sach· 
verhalt verändert die Strafrechtspflcge in ihrem innersten Wesen. Erst 
in dieser Schau wird deutlich, was es heißt, Strafrechtspßege ist Aus· 
einandersetzung innerhalb einer Sozialität auf dem Grunde der Ver· 
antwortung. Wenn im öffentlichen Bewufitseiu nur der Schutzgedanke, 
nicht aber der Gedanke der Verantwortung seine Stelle hat, dann ist 
in der Sozialität etwas nicht in Ordnung. 
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Man darf diese Ausführungen nicht mißverstehen. Es ist das gute 
Recht der Öffentlicbkeit, sich für ihre Schutzinteressen' einzusetzen. 
Gerichtsberichte dürfen auch der Unterhaltung dienen. Neugier und 
Sensationslust sind zu natürliche menschliche Eigenschaften, als da6 
sie bis auf die W unel ausgerottet werden k~Dnten. Das Man in seiner 
Alltäglichkeit hat auch seine Rechte. Es gebt nicht um irgendweldle 
Forderungen einer ständigen Hocbgestimmtheit, die doch Dur Verzer
rung sein würde. Worum es aber gebt, ist die andere Seite der Sache, 
die auch zu Wort kommen mua. Der Mensch kann weder nur in sei
ner Eigentlichkeit, DOch nur in seiner Alltäglichkeit existieren; er 
braucht seine Daseinsmitte und einen Grund, auf dem er. sicher stehen 
kanD. Diese Daseinsmitte kann sein Ich nicht sein, auch nicht sei n
Selbst; sie ist sein rechtes Verhältnis zu Gott, das .Umfangensein von 
der göttlichen Liebe. "Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in Hirn." Aber. ttSO jemand spricht: ,Ich 
liebe Gott', und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer 
seinen Bruder nicht lieht, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den 
er nicht sieht." (1. Joh. Vers 16 und 20). Desbalb liegt die Eigentlich· 
keit des sozialen "Lebens in der Verantwortung für den Nächsten. Und 
deshalb fehlt es der Sm:ialitä t , der die Verantwortung für den Näch· 
stell nicht zum Bewufitsein kommt, an ihrer Daseinsmitte. 

Trotzdem richtet sich der Vorwurf nicht so sehr gegen die 
Öffentlichkeit als vielmehr gegen jeden einzelnen der Gemeinschaft. Das 
öffentliche Bewu6tsein ist zunächst passiv. Es kann nur aktiviert wer
den durch die Kraft der einzelnen. Der eigentliche Grund des .Man· 
gels des öffentlichen Bewu6tseins beruht darin, daS die Kräfte aller 
einzelnen nachgelassen haben , daS ttder" Mensch der Sozialität seine 
Ei gentlichkeit eingebü6t hat. Die Sozialität, in der der Mensch zum 
.Massenmenschcn geworden ist, kann nicht erwarten, daS ihr öffentliches 
Bewulltsein in Ordnung sei. Der ' Um9(!hwung kann nicht von der 
Öffentlichkeit kommen, sondern nur je und je vom wieder eigentlich 
g.eworJenen Menschen. Diese seine Eigentlichkeit macht vor der 
OfTentlichkeit nicht halt, sondern flieSt als Kraft in sie ein. 

Freilich mUß die einzelne Stimme in der Öffentlichkeit Resonanz 
finden, sie muß dort Gleichgesinnte antreffen können. Es müssen dort 
Menschen sein, die wenigstens zu Gleichgesinnten werden können, die 
den Anruf aufnehmen und weitergeben können . Erst wenn in der 
Öffentlichkeit e ine hinreichend grobe Zahl von Menscben mit ihrem 
Eigentlichen dabei sind, wird das öffentliche Bewu6tsein reaktiv, wirkt 
zurück auf die Gemeinschaft. Man wird zugeben müssen, daß beute 
der Kreislauf von Aktivierung und Reaktivierung gestört ist, einmal 
deshalb, weil die Zahl der Menschen. die sich der Vermassung ent· 
ziehen konnten, verhältnismäSig gering ist, und zweitens, weil das 
öffentliche Bewuitsein von Rachen Eindrücken wie Reklame, Unter· 



haltung, Sensation, Betriebsamkeiten, VergnüguDsen. Nöten und Sorgen 
überflutet ist. Diese Kreislaufstörung macht die UberwindunR des gege
henen Zustandes so schwierig, aber nicht unmöglich . Man muli beden
ken, dafs wir heute überhaupt um neue Lebensformen ringen, dan auch 
Unterhaltung, Sensation und Betriebsamkeit sich einmal totlaufen und 
in Oberdruli und Ekel umschlagen können. Dann kann ein Zeitpunkt 
eintreten, wo der Weg zur Daseiosmitte wieder freigelegt ist. Den 
Beginn jedoch macht jeder einzelne zuerst für sich. 

Der tiefere Sinn der Strafrechtspßegc ist soziale Auseinandersetzung 
in der Verantwortung. Nur wenn die Öffentlichkeit ihrer Mitschuld und 
l\1itverantwortlichkeit am Verbrechen und am Verbrecher hewu6t wird 
und daraus auch die praktischen Konsequenzen zieht, wird sie der Sozi· 
alität gerecht. Jedes Verbreehen wird zum Anruf und Aufruf für die Ge· 
meinschaft, ihr Verbalten auf die Erfüllung ibrer Pflichten zu über· 
prüfen. Es sind Fragen zu stellen, ob Verbrechen solcher Art verbütet 
werden können, wenn irgendwelche Verhältnisse geändert werden. Viel
leicht kam es deshalb zum Verbrechen, weil ein Mensch nicht rechtzeitig 

. Hilfe erhielt, weil irgendwelche Zustände gleichgültig geduldet wurden. 
Es kann ebenso an der nötigen Strenge wie an der Liebe gefeblt haben. 
Aufgabe der Presse wäre es, der Öffentlichkeit die Zustände und Ver· 
haltensweisen, die zum Verbrechen gefübrt haben, zum Bewu6tsein zu 
bringen, sie zur Verantwortung aufzurufen, zu zeigen; woran es gefehlt 
hat und wie man .Febler vermeiden könne. 

v: Die Mitverantwortung im Alltag 
1. Berüdcsidttiguul{ der 0080nderen Umstände 

Wenn die Schuld des Verbrechers Mitschuld und seine Verant· 
wortung Mitverantwortung ist, dann geht es im Strafverfahren darum, 
l'Ilitschuld und Mitverantwortung richtig zu verteilen. Wäre ein Richter 
nicht ungerecht, der eine Mutter, die in der Verzweiflung sieb und 
ibren Kindern das Leben nehmen wollte, aber selbst gerettet wurde, 
Behr hart bestrafen würde? Und wäre das öffentliche Gewissen in Ord· 
nung, das zu einem solchen Urteil gleichgültig schweigen würde? Viel· 
leicht ist es nicht richtig, einen Menschen, der viele Jahre lang in einem 
Betrieb treu und gewissenhaft gearbeitet hat, einfach auf die Stra6e 
zu setzen, weil er z. B. einen Verkehrsunfall - und sei es auch in 
der Trunkenheit - verursacht hat und ein Bestrafter im Betrieb nicbt 
geduldet werden könne. Und wäre es nicht noch schlimmer, wenn flieh 
niemand für diesen Menschen einsetzen würde? 

Dieses Beispiel führt zu der Frage, wie sich die Öffentlichkeit 
überhaupt zum Verurteilten einstellen soll. Wenn es hier auch kaum 
allgemeine Regeln geben wird, so kann man vielleicht doch versuchen, 
einige Grundsätze zu entwickeln. Die Verurteilung hat gezeigt, da6 der 
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Verurteilte in bestimmter rechtliclJer Hinsicht die Erwartungen der 
Rechtsgemeinschaft enttäuscht hat. Daran ändert auch nicht die Tat
sache, dafi die Gemeinschaft ein mehr oder weniger grofies l\litverschul
den trifft; denn die Mitschuld hebt die Schuld des Täters nicht auf. 
Dem Rechtsbrecher wird daher oft mit Recht MiLltrauen entgegenge
bracht. Dies MifitraueD gehört noch mit zur Strafe, die den Verbrecher 
trilTt. 

2. Das Risiko des "erneuerten Vertrauens" 
urld das Problem der A uskullfterteilung 

Aher einc Tat 'haftet nicht als eine Art Eigenschaft am Täter. 
Dann könnte ja auch eine Schuld nicht gesühnt werden. Es wäre unhuman , 
selbstgerecht und unverantwortlich, einen Täter zeitlebens an seine Schuld 
hinden zu wollen. Aber die Verbüfiung der Strafe braucht das AH6-
trauen noch nicht z~ beseitigen. Niemand wird einem Arbeitgeber zu
muten, einen Angestellten, der Veruntreuungen begangen hat, nach 
Verbüaung der Strafe in die Vertrauens~tellung zurückzunehmen, weil 
durch die Strafe die Schuld aufgehoben sei. Aber das Mi6trauen darf 
doch nicht so sein, daß es dem Verurteilten jede E xistenzbegründung 
llnmiiglich macht. Dus öffentliche Gewi'llsen wäre eingeschläfert, wenn 
es hier keinen Appell an die Gemeinschaft richten würde. 

Schon die rein schematische Behandlung der Verurteilten und 
Vorbestruften wäre ein Mangel an Verantwortungsgefühl. Wer es 
grundsätzlich ablehnt, in seinem Betrieb Bestrafte arbeiten zu lassen, 
wer gar nicht nachforscht, was da s für ein Mensch ist, wie es zu seiner 
Tat gekommen ist, wer auch dem Fürsprecher seine Ohren und sein 
Herz verschliefit, der komnlt seiner Verantwortung nicht nach. E9 mag 
ein Risiko sein, einem Menschen Vertrauen zu schenken, der es schon 
einmal enttäuscht hat. Aber es gibt keine Gemeinschaft ohne das Wag
nis des Vertrauens. Selbst E'nttäuschungen sollten uns nicht verhindern, 
dieses Wagnis immer wieder neu zu bestehen. Da6 ein solches Ver
trauen nicht le ichtfertig sein darf, da6 es auch auf andere Interessen 
Hücksicht zu nehmen hat, ist so selbstverständlich, dafi ich es hier wohl 
nicht zu erwäbnen brauche. 

Daran wollen wir lln~ erinnern, dafi Vertrauen ,die Seele eines 
Menschen am meisten stärkt und dal; diese Stärkung gerade der 
Gestrauchelte braucht. Verlranen entrei6t der J..f~ hensangst und giLt 
dem Anderen Halt. Selbst das Recht erkennt die Möglichkeit an, 
dafi eines Tages die Verurteilung als ausgelöschl gelten soll. Das 
Strafrcgister ist eine nützliche und notwendige Einrichtung. Aber sie 
kann zur Gefahr werden, wenn jeder Beliebige in das Register Ein
blick nehmen könnte und wenn die dort verzeichnelen Strafen den 
einmal Bestraften ohne Rücksicht auf den Zeitablauf und auf seine 
straffreie Führung sein ganzes Leben lang .. belasten würden. Deshalb 
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hat der Staat den Personenkreis beschränkt, der aus dem. Register 
Auskunft verlangen darf; er hat ferner nach bestimmten Zeiten eine 
weitere Auskunftsbeschränkung und schließlicb gar die Löschung 
der Strafen angeordnet. Nach Ablauf dieser Fristen darf sich der 
Verurteilte als unbestraft bezeichnen. Man k8~n sich darum streiten, 
ob der Kreis der Auskunftsberechtigten nicbt noch mehr einzu· 
schränken oder die Fristen zu verkürzen wären. Aber entscheidend 
ist es, da6 der Staat nicht alles regeln kann. Er ist auch auf eine 
vernünftige Einstellung der Öffentlichkeit angewiesen. Der Staat kann 
nicht verhindern, da6 z. B. ein Arbeitgeber den Neueinzustellenden 
nach seinen Vontrafen fragt. Selbst wenn nun die beschränkte Aus
kunftserteilung oder die Löschung . der Strafen angeordnet wäre und 
der Verurteilte nach dem Recht sich als unbestraft bezeichnen 
dürfte, 80 wird doch der Verurteilte, und gerade der gewissenhafte 
Verurteilte, immer wieder in Gewissenskonßikte gestürzt; denn wenn 
er angibt. er sei unbestcaft, so ist und bleibt dies eine Unwahrheit, 
die ihn als Unwahrheit wie mit einem Blutmal behaftet. die ihn 
verbittert und vielleicht unnötig verletzt, und zwar umso ·tiefer, je 
anständiger er denkt. Zwar wird sich die Frage nach Vorstrafen im 
Arbeitsleben nicht immer vermeiden lassen, und schon durch diese 

.Fragen wird ein Verurteilter immer wieder an seine Tat erinnert. 
Aber es ist ein Unterschied, ob diese Frage so gestellt wird, dau. der Ver
urteilte überdies noch zu einer Lüge gezwungen wird, oder ob diese 
Zwangssituation vermieden wird. Es könnte z. B. nur nach Vor
strafen gefragt werden, die der Auskunftspßicht unterliegen. Meistens 
ist es nicht böser Wille, der solche unnötigen Verletzungen herbei
führt, die einen Verurteilten seelisch sehr belasten können, sondern 
Unachtsamkeit und eine phantasielose Unfähigkeit, sich in die Lage 
eines anderen Menschen hineinzuver1lelzen. leb hielte es nicht für 
zuviel verlangt, wenn hier die Öffentlichkeit dem einzelnen das Ge· 
wissen schärfen würde. Man kann sicherlich nicbt verlangen, dan die. 
Öffentlichkeit den VerurteilteIl mit offenen Armen empfangt. Aber 
man kann verlangen, daS sie sich der Verantwortung auch diesen 
Menschen gegenüher bewu6t ist und der Begegnung mit ihnen nicht 
geradezu ausweicht. Wer angerufen ist und helfen könnte, aber den 
Anruf aUB Bequemlichkeit oder Angst vor dem Risiko geflissentlich 
überhört, der hat noch nicht die Einstellung, die der Verantwortullg 
der Gemeinschaft entspricht. Gewi6 könnte jeder, der sich zu helfen 
erbietet, enttäu9cht werden, aber er könnte auch der tiefen inneren 
Befriedigung teilhaftig werden, einem Menschen geholfen zu haben, der 
seine Hilfe verdiente. Ich glaube nicht, da6 z. B. ein Arbeitgeber zu 
tadeln wäre, der auf Bitten des Bewährungshelfers, des Seelsorgers, 
des 'Leiters einer Vollzugsanstalt oder sonst jemandes mit dem Ver
urteilten persönlich spricht, ihn vielleicht Bogar im Gefängnis aufsucht, 
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sich um ihn bekümmert, seinen Schicksalen nachforscht und sich ent· 
IIchließt, ihn anzunehmen , weil er trotz der Verurteilung zu ihm 
Vertrauen gewonnen hat. Dem wird oft entgegengehalten, dan es tau' 
send andere ehrliche Leute gähe, die eher Unterstützung verdienten. 
So wahr dies sein mag, es wird unwahr und schief, sobald es sich 
um einen konkreten Hilferuf handelt. Bei einer solchen Einstelhmg 
künnte sehlienlich niemand mehr geholfen werden, weil es immer 
noch zahlreiche HiUsbedürhige geben wird. 

3. Nicht die Kosten sind ausschlaggebend, sondern der Mensch 
Die Öffentlichkeit -ist le icht geneigt, die Strafrechtspßege vom 

Standpunkt des Steuerzahlers oder des Kaufmanns zu betrachten : DieSache 
muß sich bezahlt machen ! Eine solche Einstell uog der Öffentlich keit wird der 
Verantwortung, der Mitschuld und Mit verantwortlichkeit derGemeinscbaft 
niemals gerecht. Wenn es wahr ist, daS die Gemeinschaft am Verbrechen 
mitschuldig und für den Verbrecher verantwortlich ist - und es ist 
wahr! - dann ist die Strafret'btspllege ein Opfer, daß die Gemein· 
schaft um ihrer selbst willen zu bringen hat untt das nicht nach Ren· 
t"bilitiihgrundsätzen hemf:ssen werden darf. Die Bemühungfln der Ge· 
meinschaft um die Wiedereingliederung eines Verbrechers ~estimmen 
sich nach der Verantwortung und nach den Kräften der Gemeinschaft 
lind nicht danach, ob sie sich bezahlt machen. Damit soll eine ver· 
nünftige Sparsamkeit und eine rationelIe StrafrechtspHege nicbt getadelt 
sein. Aber eine der Sache nicht angepante Sparsamkeit hätte hier in 
Wahrheit die Bedeutung, dan sich die Gemeinschaft ihrer Verantwor· 
tung entzieht. 

Damit bin ich am Schlusse meiner Ausführungen angelangt. Vieles 
wäre noch zu bedenken. Jedoch kam es mir wesentlich auf die Her· 
ausarbeitung der wichtigsten Grundgedanken an. Die Öffentlichkeit ist 
nicht bloli das !\fa.n in se iner alltäglichen Durchschnittlichkeit und 
Uneigentlichkeit. Sie ist der psychische Ort der Suzialität, das überin· 
rlividuelle Reaktionszentrum, an dem sich der Mensch auch in seiner 
Eigentlichkeit treffen kann . Dort hinein kann er seine persönlichen 
Kräfte einflienen lassen, dort objektivieren sich die subjektiven Ein· 
stellungen, dort laden sich die überindividuellen reaktiven Kraftströme 
an den persönlichen Kräften auf. Ebenso wie der Einzelmensch kann 
auch die Sozialität ihre Daseinsmitte haben oder verfehlen. Die Da· 
seinsmitte des einzelnen ist sein Verhältnis zu Gott, da li nicht vom 
Verhältnis zum Du getrennt werden kann. :Oies ist auch die Daseins· 
mitte der Sozialität, die man bezeichnen könnte als die Verantwortung 
der Gemeinschaft für den l\lenschen vor GoU. Strafrechtspflege ist so· 
wohl Schub': der Rechtsordnung, der Allgemeinheit, der Interessen aller 
einzelnen als auch soziale Auseinandersetzung in der Verantwortung~ 
Danach bestimmt sich das rechte Verhältnis der Öffentlichkeit zur 
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Strafrechtspflege. Eine Öffentlichkeit, der der notwendige Sozial· 
pro7.e6 des in der rechtlichen Ordnung Bleibens gleichgültig wäre, würde 
sich selbst richten. Erstreckt sich das Interesse der Öffentlichkeit auf 
den Schutz der Interessen der Allgemeinheit, dann bleibt es im 
Äu6eren hängen, wird sich aber die Öffentlichkeit ihrer Verantwortung 
gegenüber dem Rechtshrecher bewußt, dann strebt die Sozialität ihrer 
Daseinsmitte zu. 

Nach unserem Glauben i!lt diese Daseinsmitte vollkommen nur von 
der christlichen ReliRion her zu erlassen. Es scheint mir kein Zufall 7.U 

sein, da6 auch das Wesen des Strafrechts erst von der christlichen Sicht 
her in seiner Tiefe aufleuchtet. Dann ist es nicht verwunderlich, daß die 
Kirche gleichsam den innersten Kern des öffentlichen Gewissens bildet. 
Vielleicht darf man es als gutes Zeicilcn werten, daG die katholische wie 
die evangelische Kirche heute mit großem Ernst in die soziale Auseinander· 
setzung eingetreten ist. Dies läßt uns hotTen, dau die lethargie und die 
durch das Massendasein bedingte Kreislaufstörung des öffentlichen Be· 
wuGtseins eines Tages doch überwunden wird. 

Elisabeth Fry - der Engel der Gefangenen 
Zur 175. Wiederkehr ihres Geburtstages am 21.5.55 

V"n ßi.kon wnhehn von 1.0 " 010', AUl!lbur~ 

Wenn wir heute durch die Gefangnisse geben und die Betreuung 
der Gefangenen. die Erleichterungen und Hilfen sehen, so nehmen wir 
das oft als Selbstverständlichkeit hin. Wir kennen es nicht anders und 
fühlen in uns eine Pflicht, durch Schulen, kulturelle und seelsorgerische 
Betreuung usw. das immer harte Los des Freiheitsentzuges in humaner 
Weise zu mindern und aus den Gestrauchelten brauchbare Glieder der 
menscblichen Gesellschaft zu machen. 

Doch was wir als festen Bestandteil unseres modernen Strafvollzugs 
betrachten , ist noch nicht einmal einhundertzwanzig Jahre alt. Damals 
kannte man weder die Trennung der Geschlechter DOch die Sorge um 
da8 geistige Wohl der Gefangenen. Ketten, Züchtigungen und oft harte 
Fron waren der Inhalt des eintönigen Dahinvegetierens in Verließen. 
Und wenn sich dann einmal die Tore der Freiheit wieder öffneten, dann 
standen diese Verfemten verachtet und hilflos drauGen und wurden da
durch immer wieder neuen Verbrechen in die Arme getrieben. 

Wir sollten uns daran erinnern, dall es eine Frau war, die mit als 
erste - neben Persönlichkeiten wie Mathilde Wrede, Amalie Sieveking 
und John Howard - in rastloser Arbeit diese schlimmen Zustände be· 
kämpfte und mit Gottes Hilfe und bewundernswerter Tapferkeit des 
Herzens dagegen anging. Ihr Vorbild sollte uns stets anspornen, auch 
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im Gefangenen einen Menschen zu sehen, der unsere besondere Fürsorge 
benötigt, und keinen von vornherein aufzugeben. 

Elisabeth Gurney wurde am 21. 5. 1780 geboren. Sorglos lebte sie 
in den Tag hinein. und mit siebzehn Jahreu schrieb sie : "Ich bin wie 
ein Schiff ohne Steuer, wie eine Seifenblase ohne Vernunft. Ich zweifle 
an allem," Ein Jahr später hörte sie die Predigt des Quäkers Savery 
und sah ihren Weg vor sich. 

Mit zwanzig Jahren heiratete sie den Londoner Handehherrn Fry. 
Elf Kinder entsprossen der glücklichen Ehe und wurden ihre Helfer. 
Während Bruder und Schwager den Kampf gegen die Sklaverei auf· 
nahmen, gründete sie Schulen und half den Armen. Aus der lebens· 
lustigen Elisabeth war eine fromme. barmherzige Frau geworden. 

Das Jahr 1813 brachte ihre Ber~fung. Mit dem Besuch des Gefang· 
nisses von Newgate in London öffnete sich ihr ein neuer Aufgabenkreis. 
Verwilderung, Sittenlosigkeit, Rohheit und Grausamkeit sah sie, und ihr 
Herz blutete beim Anblick der Gestrauchelten, die hinter den Mauern 
verbitterten und verkamen. Mit ganzer Kraft stürzte sie sich in die neue 
Arbeit. 

Ein Verein zum Besuch weiblicher Gefangener wUJ;"de ins Leben 
gerufen, nnd sie fuhr fast täglich zu den Verlorenen ins Gefängnis. Ihr 
starker Glaube, den sie allen mitteilte, wirkte Wunder. Die Häftlinge 
begannen zu hoffen und fanden den Weg zur Besinnung. Bald ände,rte 
sich das ßild: wo Flüche und Lärm, HaG und Zügellosigkeit herrschten, 
kehrten Arbeit und Zucht, Gehorsam und Ordnung ein. 

Der überraschende Erfolg ging wie eine Welle durch das Land. Das 
Parlament holte bei der Freundin der Gefangenen Rat und Vorschläge für 
eine Reform des gesamten StrafvoUzugs. Nach einer vierundzwanzigjäh· 
rigen Tätigkeit (1813·37) in Schottland, Irland und England waren die 
Gefangenen nicht mehr allein und lebten nicht mehr in wahllosem Durch· 
einander in den Gemeinschaftsräumen. Doch E. Fry gab sich damit nicht 
zufrieden. 

Der Erfolg ihrer Tat - Betreuung während der Haft, Trennung der 
Gesch lecllter, Fürsorge nach der Entlassung und als Endi'esultat das ra· 
pide Absinken der Rückfälligenzabl um 40% - lief! in ihr den Ent
scblu6 reifen, auch in anderen Ländern diesen .Menschen zu helfen. 

1837·43 bereiste sie, eingeladen von den Behörden, viele europä· 
ische Staaten. Getragen von ihrer Zuversicht und unerschöpflichen Liebe 
besuchte sie die Gefängnisse in Frankreich, Belgien , Holland, Dänemark, 
Deutschland und der Schweiz und strahlte auf alle, mit denen sie in 
Berührung kam, ein Fluidum aus, das diese zur Quelle all ihrer eigenen 
Liebe und Hingabe führte: zum Glauben. 

Sie milderte das Elend der Gefangenen, setzte die Reformen ihrer 
Heimat durch und gröndete Asyle und Hilfsvereine für ihre Schützlinge. 
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Ihre Bitten trug sie Königen und Fürsten vor, wenn sie von ihnen em· 
pfangen wurde. Das Los ,., ihrer Gefangenen" war ihr steter Gedanke. Es 
war ihr gleich, mit wem lIit sprach, ihr Glaube zü ndete auch in den 
Herzen anderer. 

In Deutschland, dessen Sprache sie nicht beherrschte, erreichte sie 
dasselbe wie anderswo. Hannover und Pren(jen waren ihre Stationen, 
und ihr Wirken gab Männern und Frauen wie Wiehern, Fliedner lind 
Eva von Thiele-Winkler Ansto(j und Vorbild, bei uns den Weg zu gehen, 
der ihr Lebensinhalt geworden war. 

Wie mag es in ihrem Herzen geklungen haben, als sie, die einfache 
Frau, den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. bei seinem Lon· 
doner Besuch durch die Gefängnisse führte'!! 

Aber nicbt Dur die Gefangenen waren ihre Sorgenkinder. Allen 
Armen wollte sie nach Möglichkeit helfen, schuf Heime und setzte sich 
unermüdlich fiir ihr Los ein. 

Doch der harte Kampf im Dienste der Barmherzigkeit brachte 1844 
Leid und Krankheit in ihr gesegnetes Leben. Nun edubr sie in ganzer 
Größe, wie sehön es ist, in festem Glauben getragen und geborgen zn 
sein. Je(7.t wurde ihr richtig bewußt, was sie den Menschen geschenkt 
butte, denen sie im Staub der Stralien und im Dunkel der Gefängnisse 
zur Seite gestanden und ihnen wieder Hoffnung gebrucht hatte. 

Am 12.10.1815 starb sie, gesegnet von Abertausenden, denen sie 
während über vierzig Jahren Trösterin und Wegweiserin gewesen war als 
schlichte Magd Gottes. 

Noch sind viele Probleme ungelöst, aber das bahnbrechende Werk 
Elisabeth Fry's lebt fort und mahnt uns immer von Neuem zum Dienst 
an unserem Nächsten hinter KerkergiUern. 

Kolumbus 

Steure, muJiger Segler! I!:.~ mag der Witz didr verhöhnen, 
Und der Sdtiß'er mn Steiler senken die liissige Hand -
lmmer. immer nadr West! Durt muß die KiUte ~'ich zeigen. 
Lwgt sw doch delltlidr und liegt sdtimmernd vor deinem Verstand. 
Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! 
Würe sie noch nidlt, !Oie .dieg jetzt alls den Fluten empor. 
Mit dem Genius steht die Natur ill ewigem Bunde: . 
Wm der eine ver.~pricflt, leistet der andre gewiß· 

,.·riedrid! 1'011 Schiller 
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Za88mmenstell~a~ methOtllsdier und 0l'8anlsatorlsdaer Gesldltspulkte 
bel der Ausblld.nA' vor allem der AalsJdltsbeamten 

V"n Fnu Obe,;n M.ri. J . n k " w l k;, Fr.nkfurt (M. in) .l'reunfl;..ehehu, Fr. Uenllraf.n. lalt 

- 1 -

Die Notwendigkeit und die Bedeutung der Aus- und Fortbildung 
der Strafvollzugsbeamten war und ist unbestritten, jedoch sucht man 
bezüglich der Methode noch nach nenen Wegen, um den Vollzugs
beamten die für ihr Aufgabengebiet nötigen Kenntnisse zu vermitteln 
und sie für ihre schwere Aufgabe geeigneter zu machen_ Die Ausbil
dungsfrage hat seit 1945 noch an Bedeutung gewonnen, weil eine große 
Anzahl unausgebildeter Kräfte in die Obliegenheiten des Strafvollzuges 
eingewiesen werden mußte nnd die Entwicklung des Strafvollzuges 
vom tatvergeltenden zum Erziehungsvollzug neue Wege wies_ Die 
Aus- und Fortbildung der Vollzugsbeamten richtet sich DOch teilweise 
Dach den Richtlinien und Personalordnungen des Reichsministers der 
Justiz, da außer Bayern, Hamburg, Hessen und Nordrhein -Westfalen 
Doch keine neuen Ausbildungs- und Prüfun~sordnungen erlassen sind, 
Jie bindend gelten. Die Ausbildung und die Fortbildung der Vollzugs
beamten ist deshalb ein Anliegen der Strafvollzugsbebörden aIIer Länder. 

In der .,Zeitschrift für StrafvQllzug" sind eine Reihe von Beiträgen 
erschienen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie die einzelnen 
Strafvollzugsbehörden diese Aufgabe zu lösen versucht haben bzw. noch 
zu lösen gedenken. Die Abgrenzung zwischen Aus- und Fortbildung 
ist jedoch in den einzelnen Berichten oft nicht klar herausgesteIlt 
worden. 

Nachstehend soll ein Versuch unternommen werden, aus der Viel
zahl der vorliegenden Beiträge eine Zusammenstellung der methodischen 
und organisatorischen Gesichtspunkte zu geben. um die Gleichartigkeit 
der Wege bzw. Abweichungen der einzelnen Bundesländer aufzuzeigen. 
Es kann keine allerseits erschöpfende Zusammenstellung sein, weil 
die Berichte nicht die gleiche Ordnung einhalten bzw. die selben Fragen 
behandeln. Die Berichte iiu6ern sich auch in der Hauptsache zu Fragen 
der Aus- und Fortbildung der Aufsichtsbeamten. während die übrigen 
Gruppen: Verwaltungs- uod Werkdienst nur am Rande behandelt 
werden. 

Unter den nachfolgenden elf Stichworteo werden zunächst die 
allen Ländern gemeinsamen Regelungen gebracht, anschließend wird 
von deo einzelnen Ländern das hervorgehoben, was besonders beachtet 
wird, bzw. nicht allgemein üblich ist. 

Anmerk"ug der SmriflJeimn", Der Z ... . nunen . lelh." , li"llu. di e bi.hu in nUterer Zdl. mrH't 
~,..d,ie ne nen und 2um T~i1 e.,l n~l~n Hehr' ge ~u ... Them • .,Au. bild"nr" ,""grunde. 
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- 2-
Facbgebiete 

Gemeinsames: 
In den meisten Bundesländern erfolgt die Ausbildung und Fort. 

bildung der Vollzugsbeamten auf den Fachgebieten, die schon in den 
Anordnungen und Richtlinien des Reichsministers der Justiz vorgesehen 
waren. Sie sind jedoch im wesentlichen nach den nenen Strafrechts- und 
Strafvollzugsgrundsätun abgeändert worden und außerdem den Erfor
dernissen der einzelnen Bundesländer angepafit; so ergeben sich ge
ringfügige Abweichungen. 

Besonderes: 
Baden
Württem
berg: 

Bayern: 

Berlin: 

Bremen: 

Hamburg: 

Hessen: 

ZISt 3 

Lehrplan, der die Verantwortung dem demokratischen ·Staat 
gcgenüher,di.c weit über die allgemein gültigenDieustpflicht.cn 
hinausgeht, nabelegt. Die Behandlung der sozialen Probleme 
der Gegenwart, mit denen es der Strafvollzug in erster Linie 
zu tun hat. 

Die Aushildung soll gediegenes berufliches und ein angemes
senes AlIli:emeinwiuell vermitteln; darüber hiUllUs wird der 
amtliche Schriftverkehr, auf den groues Gewicht gelegt wird. 
gepßogen. 

Fragen der Kriminalpsychologie, Kriminalpädagogik und der 
Strafentlassenenfürsorge. 

In den Lehrgängen werden sämtliche Cebiete des Straf
vollzuges, abgestellt auf die Bremer Verhältnisse, behandelt. 

In den Ausbildungslehrgängen werden die Vorschriften 
des Strafvollzugs vermittelt und in Verbindung mit der Dar
bietung der Strafvollzugsordllullg eingehend durchdacht. 
Nach Sachgebieten gegliedert, beschäftigt sich der Lehrgang 
au6erdem mit der Anthropologie (Psychologie, Vererbungs
lehr.e), Soziologie (der Mensch als Gemeinschaftswesen; Lehre 
vom Staat), Pädagogik (Erziebungslehre, Lehre vom Erzieher, 
Sozialpädagogik), Kriminologie (insbesondere Lehre von den 
Verbrechensursachen), Rechtskunde (Strafrecht, Prozeurecht, 
Gerichtsverfassungsrecbt, Jugendrecht, insbesondere Jugend
gerichtsgesetz, Beamtenrecht). 
In den .Fortbildungslehrgängen wird jeweils ein Thema 
als Aufgabe in den· Mittelpunkt gestellt, z. B.: Haltung des 
Strafvollziehers zum Rechtsbrecher. 

Kriminalpolitik und -pädagogik. Sozialpädagogische Grund
begriffe; im Mittelpunkt des gesamten Unterrichts steht - der 
Gefangene. 
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Nieder
sa~sen: 

Kriminalpsychologische und pädagogische Fächer, .. Erste 
Hilfe", .Judo", allgemeinbildender Unterricht, Staatsbür· 
gerkunde und Zeitgeschehen. 

Nordrhein- Volkskunde (landsmannscbaftlicher Gedanke), Familien
Westfalen: kunde (insbesondere Gegenüberstellung dessen, was die 

gesunde Fa~ilie leistet, die kranke dagegen verdirbt). 

Rheinland· Fragen der Menschenkenntnis. der Entstehung dea Ver-
Pfalz: brechens, der Erziehung, der Ethik. 

Schleswig
Holstein : 

nie Stellung des Strafvollzugs in der Rechtspßege, beamten. 
strafrechtliche Tatbestände und ihre Bedeutung für den 
Vollzugsalltag, sowie eine Fülle von Einzelthemen, die vor·_ 
wiegend den Gefangenen und seine Behandlung im Rahmen 
des Erziehungs~trafvollzuges in den Mittelpunkt der Be. 
trachtungen stellen. 

3 -

D n te rr i c h ts m e t h 0 d e " 
Gemeinsames: 

Während die Fachgebiete der Strafvollzugsaushildung: Rechtskunde, 
Verwaltungskunde und die Lehre von der Menschenbehandlung keine 
wesentlichen Änderungen erfahren haben, ist die Dnterrichtsmethode 
vielfachem Wechsel unterworfen worden, was sich auch in den Berichten 
zeigt. EI finden sich alle "Formen der Unterrichtung: }rage und Ant
wort, Rundgespräcb, kurze Diskussionsreden und Vorlesungen. Auch 
weehseln theoretische und praktische Unterweisungen. 

Besonderes: 
Baden- Es ist der einzelnen Lehrkaft überlassen, die Methode der 
Württem· Unterrichtung selbst zu bestimmen. Frage und Antwort. 
berg: Rundgespräche und Vorträge wechseln ab. 

Bayern: Sehr intensive Trennung zwischen Lerndienst, praktischer 
Erprobung und Lehrgang - Arbeitsgemeinschaften. 

Berlin: Form der Arbeitsgemeinschaft. 

Bremen: Der Untenicht erfolgt neben der Ableistung des regulär~n 
AufsiChtsruensteB. Es ist "aus dem Bericht nicht ersichtlich, 
ob er in der Form von Lehrgesprächen oder als Vortrag 
geboten wird. 

Hamburg: Lehrgespräch in der Arbeitsgemeinschaft. In den Ausbildun81l' 
lehrgängen wird die Darbietung durch den Lehrer stärker 
betont. Die Lehrgangsteilnehmer werden geübt, in Kurz
berichten WissensstofE' zusammenzufassen und vorzutragen. 
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:Nieder· 
·sachsen: 

Anleitung zum geistIgen Arbeiten. Memotechniscbe Hin
weise, wo sie erforderlieb er~ebeinen. Lehrgespräch, sieb syste
matisch. entwickelnd. Analytisches Verfahren ist aufbauend, 
synthetisch und macht selbständig. 
Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer sitzen im Kreis auf 
sesselähnlichen Stühlen, deren rechte Armlehne SB gestaltet 
ist, daS sie als Sebreibunterlage dienen kann. 
Unterricht kein Katbederunterricbt, sondern gemeiosamea 
Erarbeiten des Stoffes, .. Freizeitarbeitsgemeinschaft", in wel
cher trotz der straffen Tageseinteilung freie Entfaltungsmög-
lichkeit für Diskussion und Improvisation gegeben ist. 

Nordrhein· Durch Arbeitsgemeinschaft die Schüler zu reger Mitarbeit 
Westfalen: aneifern. 

Nicht enge schulisclie Formen und nicht die Instruktions
stunde alten Stils.-Keine Abrichtung für die spätere Tätigkeit. 

Rheinland· In der ersten Zeit des Lehrgangs wird intensiv Deutsch und 
Pfalz: Rechnen betrieben, dadurch erhaUen die Schüler eine formale 

Schulung, die sie für den weiteren Verlauf des Lehrganga 
dringend benötigen . . 

Schleswig· Du Uoterrichtsgespräch ist die wirksamste aller Lebrmethoden 
Hotstein : für die Gebiete, die diese Behandlung vertragen. Von der 

Abnahme einer Prüfung am AbschluG der Fortbildungs
lehrgänge wird zugunsten einer allgemeinen schulischen 
Auflockerung der Lehrgangsteilnehmer Abstand genommen. 

-4 -

Ziel der Ausbildung 
Gemeimame8: 

Es sollte das Ziel der Ausbildung und Fortbildung sein, die Lehr
gangsteilnehmer auf die beiden Hauptziele des Strafvollzuges, den Rechts· 
brecher sieber zu verwabren, um die Gesellschaft vor ibm zu schützen, 
und zu seiner Re~ozialisierung beizutragen, vorzubereiten oder sie 
darin zu fördern. Alle Beriebte lassen erkennen, da6 dieses Anliegen 
im Mittelpunkt der Aus- und Fot:tbildungslehrgänge steht, und dar. 
alle Unterweisung darauf bingeordnet ist. Die einzelnen Beriebte ·der 
BUndesländer geben folgende Formulierungen für ihr Ausbildungsziel ao. 

BeMJRderes : 

Baden· 
Württem· 
berg: 
Bayern: 

Die Ausbildung soll erweisen, ob der Diensttuer nach seiner 
Gesamtpersönliebkeit zu der verantwortungsvollen Ar~it im. 
Strafvollzug geeignet 1st. 
Die Ausbildung soll Kräfte beranbilden, die gero und ve .... 
antwortungsfrob in ihrem Beruf stehen. 
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Berlin: Ziel der Fachausbildung ist es, eine ordentliche Verwaltung 
der Anstalten und eine korrekte, den FOTd~rungen der Sicher
heit entsprechende Vollstreckung zu gewährleisten. Darüber 
hinaus sonen Aus- und Fortbildungskurse geistige ~nregungen 
vermitteln, die das Denken in FluG halten und die Persön
lichkeitsbildung fördern (geistige Ausrichtung der Beamten
schaft)_ 

Bremen: Die Lehrgänge haben den Zweck, die Teilnehmer mit den 
theoretischen Grundlagen ihrer Tätigkeit vertraut zu machen 
und ibnen tiefere Einblicke in die Praxis zu geben. 

Hamburg: 1. Ausbildungslehrgänge: Verständnisgewinnung für die 
Aufgaben des Strafvollzuges; Vermittlung der für die prak
tische Arbeit erforderlichen Kenntnisse. 
2. Fortbildungslehrgänge: Ziel ergibt sich aus der Auf
gabenstellung,z.B. in den Lehrgängen, über die in derZeitschrift 
für Strafvollzug 1954 Heft 2 berichtet wurde, Bewu6tmachen 
und Klären der emotionalen Affektivität dem Verbrecher gegen
über und der V crsuch, die Haltu~g des Strafvollziehers von 
dieser Affektivität freizumachen. 

Hesseu: Der Beamtenunterricht soll die geistigen Kräfte üben, mehr 
aber noch Gesinnung und Wollen auf den sittlichen Inhalt 
des Berufs eines Aufsichtsbeamten richten, der mehr sein 
will und muG als ein Hüter geist- . und seelenloser äuGerer 
Ordnung. 

Nieder- VertieIung und Erweiterung der fachlichen Kcnntnisse. Bil-
sachsen: dung der Gesamtpersönlichkeit des Aufsichtsbeamten. 
Nordrhein· Die Schulung im engeren Sinne geht darauf aus, Wissen und 
Westfalen~ dienstlichen Brauch zu vermitteln. Die Schulung im weiteren 

und höheren Sinne will den rechten Berufsgeist vermitteln. 
Auf ihn kommt es entscheidend an. Die Anwärter werden 
nicht für ihre Prüfung .. zurechtgemacht", sondern für 'ihre 
Lebensaufgabe sinnvoll ausgerüstet. 

Rheinland- Die Heranhildung von Beamten von einheitlicher, dabei ·aber 
Pfalz : durchaus individueller llrägung und fester Grundhaltung. 

Es sollte gelingen, Beamte heranzubilden, in denen Beruf 
und Persönlichkeit ein 8 0 inniges Verhältnis zueinander 
gefunden haben, da6 sich ihre Persönlichkeit gewissermafien 
im heruflichen Erscheinungsbild wiederspiegelt. 

Schleswig· Durch ständige Aufklärung und Unterweisung sollen den 
Hohtein: Vollzugsbeamten die erforderlichen Kenntnisse und Hand

haben vermittelt werden, damit sie zur Leistung einer segens· 
reichen Erziehung am gestrauchelten, in die Irre gegangenen, 
in Schuld verstrickten, aber dennoch nicht verlorenen Mitmen· 
schen fähig werden. Neben der Aus· und Fortbildung in 
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Baden· 
Württem· 
berg: 

Bayern: 

Berlin: 

gesonderten Lehrgängen sollten nach Möglichkeit Unter. 
weisungen der Aufsichtsbeamtenschaft in den Elementar· 
fächern , insbesondere der Reebt~chreihung und Formlehre. 
sowie in den Einzelsufgahen des Ordnungs· und Sicherheits· 
dienstes stattfinden. 

5 -
Ort der Au s bildung s ·Lehrgänge 

StrsfvollzugssqlUle bei den laD' Unterbringung der nicht 
desgefängnissen Ludwigsburg und sm Ort wohtlhaften Teil· 
Mannheim (im Wechsel) nehmer in gröBeren Wohn· 

gemeinschaften 
München Stadelheim. 
für weiblichen Aufsichtsdienst 
Aichach Wohngemeinschaft 
Lehranstalt für Strafvollzugs· nnd 
Gefängniskunde 

Bremen; Brcmen·Oslehsbausen stundenweiser Unterricht 
neben dem vollen prakti. 
schen Dienst 

Hamburg: Saal' im Behördengebäude 
der Justiz 

Hessen: Strafvollzngsschule Rockenberg 

ohne Wohngemeinschaft 

mit der Anstalt verbunden, 
grofie Wobn- und Arbeits
gemeinschaft während des 
Lehrgangs 

Nieder· Strafvollzugsschule Wolf~nbüttel mit der Anstalt verbunden. 
sachsen: kl. Wohngemeinschafteu 
Nordrbei ll' Strafvollzugsschule des Laudes kleine Wohngemeinschaf. 
Westfalen : NRW Remscheid-Lüttringhausen teD, auch EiDzelunterbrin-

(getrenn t von der Strafanstalt) gung 
Rbeinland- Strafgefängnis und Jugendstraf· 
Pfalz: anstalt Wittlich 
Scbleswig· Ju gendlager Moltsfelde 
Holstein: 

Lagerbaracke, kl. 
gemeinschaften 

Wohn-

Die vier Länder der britischen Zone und Bremen haben in den 
Jahren 1945 bis Miirz 1952 eine gemeinsame Vollzu gsschule in Harn
burg· Rissen unterhalten, die sich nnch dem Zusammenbruch als fester 
Pol erwiesen und eine gewisse Einheit in der Ansbildung geschaffen 
hat. Erstrebenswert würe eine weitere Vereinheitlichung der Ausbildungs
richtlinien. 
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- 6-
Le h rga n gale i ter 

Die Lehrgangsleiter sind in einigen Fälle~ der Aostaltsvorstand 
der Anstalt, 80 welcher der Lehrgang stattfindet, in anderen Fällen 
aind es Beamte des höheren Vollzugsdienstes oder die Ausbildungsleiter 
beim Direktor des Gefängniswesens. 

Gemein&ames : 

- 7 -
Lehrkräfte 

. Dit: Lehrkräfte werden in den meisten Fällen von der Vollzugs
anstalt gestellt, an welcher die Lehrgänge durcbgeführt werden oder 
die der Vollzugsschule benachbart ist. In einzelnen Fällen werden be
hördenfremde Fachkräfte hinzugezogen. 

BeAondere.s: 

Baden- Lehrkräfte werden von der Anstalt gestellt. 
Württem-
berg: 
Berlio: Der Leiter des Strafvollzugsamtes. 

Bayern: Beamte aller Zweige des Strafvollzuges. 

Bremen: I Beamter des höheren Vollzugsdieostes, 1 Beamter des Auf
sichtsdienstes, der über besonders reiche Erfahrung auf 
diesem Gebiet verfügt und auch die Fähigkeit besitzt, diese 
Erfahrungen weiterzugeben, Chefarzt und Oberlehrer. 

Hamburg: Der Schulungsleiter, weitere Fachkräfte der Gefängnillbe
hörde und zu Sonderfragen Fachkräfte anderer Behörden 
(z. B. Universität und Verwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg). 

Hessen: Der Leiter der Strafvollzugsabteilung im hessiscben lustizmini
sterium, Beamte des höheren Vollzugsdienstes, .Ärzte, Psycho
logen, Fürsorger, Pfarrer, Beamte des Verwaltungs· und des 
Aufsichtsdienstes. 

Nieder- Anstaitsleiter, Oberlehrer, Inspektionllbeamte und Lehr-
sachsen: gangsleiter. 

Für besondere Fachgebiete werden nach Bedarf und Mög
lichkeit Fachkräfte herangezogen. 

Nordrhein· bezeichnet nicht den Personenkreis, der lehren foll, son
Westfalen: dern bezeichnet die Anforderungen, die an die Lehrkräfte. 

gestellt werden sollen. Es bei6t hier; Die Lehrkräfte sollen 
nicht nur gründliche Kenntnisse, sondern auch echte Bildung 
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mitbringen. Sie sollen mit der Praxis aller Anstaltsarten, so 
weit wie möglich auch mit dem neuerlichen Stande der 
Wissenschaft vertraut sein. 

Eine Schule mu6 von einem Team getragen werden, von Men
schen, die zueinander passen. 

Rheinland- Beamte aller Sparten. 
Pfalz: 

Schleswig. 
Holstein: 

Lehrbelähigte Kräfte der örtlichen Vollzugsanstalten und 
behördenfremde Fachkräfte und Wissenschaftler (Angehörige
der Richterschaft und Staatsanwaltschaft, Kriminalbiologen, 
Mediziner und Mitglieder des geistlichen Standes und des 
Fürsorgewesens). Erfahrene Behördenangehörige auswärtiger 
Vollzugsanstalten. 

- 8-

Zahl der stattgefundenen Lehrgä n ge 

Die vier Bundesländer der britischen Zone haben vom Herbst 
1945 bis März 1952 - Bremen bis 1948 - gemeinschaftlich Aus
bildungs- und Fortbildungslehrgänge in der Strafvollzugsschule Hamburg
Rissen durchgeführt_ Uher die Zahl der in Hamburg-Rissen durch
geführten Lehrgänge ist hier nichts bekannt geworden. In anderen 
Bericbten ist die Zahl der durchgeführten Lehrgänge angegeben , oder 
man kaon ihre Anzahl . der Bericbterstattung ·entnehmen. 

Baden-Württemberg: seit 1952 5 Lehrgänge 
Bayern: (für weibliche Aufsichtsbeamte) 

Ber1in: 
Bremen: 

Hamburg: 

Hessen: 

Niedersacbsen: 

ab L 12. 1948 2 

bis 
seit 
bis 

seit 
bis 

1950 bis 

bis 
seit 

1948 
1948 
1952 
1952 
1950 
1953 
1954 
1952 
1952 

26 
- ') 

12 
19 
4 
5 

6 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
- J EID Strlob 111. der Aufltellunr bedeute t Diobt. d.6 kdDe I,o,hrl~nlre .uu.d~ndeD h-:beD ~ " 

WinD ledl,lieb iD deli. dielu ZueommeDllellun, .10 Grundl.,e ,eDend~D Benebte ... keIne 7 .... h_ 
len ..... ea:ebe... . 
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Nor.lrhein·Westfalen: bis 1952 
Schulung in Hbg.·Rissen 

seit 1952 
Rheinland·Pfalz: 

80 Lehrgänge 

14 
" 

Schleswig· HoIste.io: bis 1952 
seit 1952 4 " 

- 9 -

Dauer de .r Ausbildung 
Auch bezüglich der Dauer der Ausbildung und Fortbildung sind 

einheitliche Richtlinien zur Zeit nicht vorhanden. Doch wird. auch hier 
von allen Ländern die für die einzelnen Lehrgänge angesetzte Zeit 
als zu kurz bemessen betrachtet. Dieser Zustand hat erst in den Bun
desländern eine Änderung erfahren, die Ausbildungs· und Prüfungs
ordnungen herausgegeben haben . 

Baden- ca. 6- Monate 
WürUem- 8nscbliefiend 8 Woche n 
herg: 
Bayern: 1 Jahr 
Berlin: 

Bremen : 7 W ocben 

Hamburg: 

Hessen: 

Nieder
sachsen: 

Seit 1952 Aushildungslehr
gänge 3 Monate, Fortbil· 
dungslehrgänge 1 Monat 
Aushildung 3- 6 Wöchen 
Fortbildung 1-2 Wochen 
8 Wochen 

Nordrhein- 6 Monate (davon zwei Lehr
Westfalen: gänge zu je zwei Monaten) 
Rheinland- 6 Monate 
Pfalz: 
Schleswig
Holstein: 

4 Wochen, Fortbildung ~lehr

lehrgang 

24 

praktischer Dienst 
Lehrgang mit Abschlu6prüfung 

theoretischer Unterricht u. syste
matische praktische Arbeit 
theoretischer Unterricht neben 
dem eigentlichen Dienst 

4 Sld. theoretischer Unterricht, 
2 Std. Unterrichtspraktikum am 
Nachmittag in Form einer Aus
sprache über das Gehörte am 
runden Tisch 
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Besichtigungen und gemeinsam besuchte Veranstaltungen 

Gemein.same" : 
Um das Verständnis der Lehrgangsteilnehmer Jür soziale Fragen 

zu wecken und ihren allgemeinen Gesichtskreis zu erweitern, sollte Ge~ 
legenheit geboten werden zu Besichtigungen von sozialen Einrichtungen, 
grö.6eren industriebetrieben, landwirtschaftlichen Musterbetriebcn, Ge
richtssitzungen in Strafsachen, Besuch von bedeutsamen Stätten, Museen. 
Theatern und sonstigen bildenden Veranstaltungen. Auch Filmvorfüh· 
rungen und Demonstrationen dienen zur Veranschaulichung. In einzelnen 
der vorliegenden Berichte wird auch auf diese Bildungsmöglichkeit ein
gegangen, während dies in anderen nicht der Fall ist. 

Besonderes : 
Baden- Teilnahme an Strafgerich16sitzungen, Besichtigung von Wai-
Württem- senhäusero, Fürsorge-, Heil- und Pflegeaustalteu_ 
berg: 
Bayern: 

Berlin : 
Bremen: 
Hamburg: 

Hessen : 

Nieder-
sachsen: 

Besichtigungen 
richtungen. 
entfällt 

anderer Vollzugsanstalten und sozialer Ein-

Besu\!h von Vollzugsanstalten der anderen Bundesländer. 
Fürsorgeerziehungsanstalten, Heil- und Pßegeanstalten, Lehr
mitteJsammlung der Kriminalpolizei, VollzugsIDuseum der 
Gefängnisbehörde_ 
Vollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg. Zeitungsdrucke
reien und Industriewerke, Flughafen. 
Gemeinsame Besichtigungen, Teilnahme an Gerichtsverhand
lungen, Besuch von Theatern, Museen oder sonstigen bil-
denden Veranstaltungen. . 

Nordrhein- Besichtigungen anderer Vollzugsanstalten, der Landesarbeits
Westfalen: anstalt Brauweiler, von Heil- und Pilegeanstalten und von 

Industriewerken. 
Rbeinland- entfällt 
Pfalz; 
Schleswig
Holstein ! 

Anhang. 

Teilnahme an Schöffengerichtssitzungen, Besichtigungen von 
Fürsorgeheimen, gröberen Industriebetrieben, Textilfach
schulen und landwirtschaftlichen Musterbetrieben. 

- 11-

Seit 1945 sind folgende Ausbildungs- und Prüfungsordnungen neu 
gefallt und in Kraft getreten! 
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Bayern 

1. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungs
dienst bei den bayer. Justizvollzugsanstalten vom 1. 1. 1953. 
- Bayerisches Justizministerialblatt S. 219 -

2. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Werkdienst 
bei den bayer. Justizvollzugsanstalten vom 28. 10. 1953. 
- Bayerisches Justizministerialblatt S. 277 -

3. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den einfachen Aufsichtadienst 
bei den Justizvollzugsanstalten" vom 28. 5. 1953. 
- Bayerisches Justizministerialblatt S. 148 -

Hamburg 
Ausbildunga· und Prüfungsordnung für den mittleren Werkdieost 
bei der Gefängnisbebörde der Freien und Hansestadt Hamburg vom 
28.7.1953. 

Heuen . 
1. Ausbildungs· und Prüfungsordnung filr Verwaltungainspektoren im 

Strafvollzugsdienst, genehmigt durch das Landespersonalamt für die 
Dul'"Chfübrung der 1';. Zt. laufenden Ausbildung der Verwaltungsin-
spektoreo. -

2. Auabildungs· und Prüfungsordnuog für den mittleren Strafvollzugs. 
dienst und 

3. Ausbi1dungs· und Prüfungsordnung für den Werkdienst aind in 
Bearbeitung. 

4. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Aufsichtsbeamten im 
Suafvollzugadienst - im Entwurf fertiggeatellt-. 

Nordrhein-Westfalen 
Ausbildungsordnung für den einfachen Aufsichtsdienat bei den Ju
atizvolJzugsanstalten. 
- AV. des JM. vom 27.4.1953 (2440 - IV - 8) JMBI. NRW. S.llO. 

Nach der Intensität zu schlie&en, mit der alle StrafvoUzugsbehörden 
der Bundealänder sich der Ausbildung bzw. Fortbildung der Strafvoll
zugabeamten widmen, bedarf es keiner weiteren Erklärung mehr, wie" 
wichtig die Durchführung dieser Aufgabe im Grunde ist, die sich auch 
auf alle anderen Beamtengruppen des Strafvollzuges erstrecken mo6. 
Wenn auch die Ausbildung der einzelnen Beamten bezüglich des Fach
wissens andere Anforderungen ateUt, so bleibt doch das Kemproblem . 
der Erziehungsanspruch. das gleiche. " 

Die neuen Ausbildungs· und Prüfungsordnungen der Länder mü6ten 
nachdrückliChat den Erziehungsfaktor hervorheben und Verständnis dafür 
erwecken, da6 er nicht durch verwaltungstechnische, polizeiliche und 
kaufmännische Beetrebungen in den Hintergrund gedrängt wird. 
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Mitverantwortung bei der Fortbildung 

Eskann kein Zweifel dann bestehen, da6die Demokratie we .. sch werste 
Staatsform" ist, weil sie die grö6ten Anforderungen an die ReUe ihrer 
Bürger stellt. Das Leben in einer Demokratie setzt u. a. voraus, da6 wir 

1. bereit sind. die volle Verantwo~tung für uoser Tun zu übernehmen • 

.2. UDS mit allen Kräften bemühen, jenes Maß an persönlicher, mensch. 
licher und sittlicher Reife zu erreichen, das UDS befahigt, die für 
die Ubernahme der Verantwortung notwendigen Voraussetzungen an 
Einsicht. Kenntnissen und Urteilsfähigkeit zu· erwerben und ständig 
bewu6t zu erweitern und zu vertiefen 
sowie 

.3. an die Fähigkeit uuserer Mitmenschen glauben , ebenfalls die unter 
1. und 2. genannten Kräfte in sich zu entwickeln. 

Demokratie bedeutet demnach fortwährende Arbeit an sich selbst 
und ein nicht endendes Bildungslltrebeo in des Wortes eigendichster 
Bedeutung. Wo aber gäbe es einen besseren Ort. dieses Strehen zu 
verwirklichen und ein Höch,tma6 an Gewinn zu erreichen ale in der 
beruflichen Fortbildung, die, wenn , ie wirklich Früchte tragen soll. 
zugleich auch Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist. 

Die nachstehenden Ausführungen, die auf langjährigen Erfahrungen 
in der Sozialarbeit beruhen, soUenuns auf Möglichkeiten aufmerksam 
machen, diese wichtigste Aufgabe aller Fortbildung in dem besonderen 
B~reich des Strafvollzugs zu verwirklichen. und zwar mit Hilfe einer 
Einbeziehung der Teilnehmer an den verschiedensten Veranstaltungen 
in die Verantwortung an deren Gestaltung. Den Weg dazu sehen wir 
z. B. in der Einführung von Tagungsausschüssen. die sich möglichst 
zu gleichen Teilen aus Vertretern der zuständigen Lebrgangsleitung 
und der Teilnehmer z,usammensetzen roHen. 

Die hisherige Ubung, aus dem Teilnehmerkreis einen Vertrauens
mann wählen zu lassen, bedeutet bereits einen Schritt auf dem ange
deuteten Wege. Ganz abgesehen aber VOll der wohl sehr unterschied
lichen Aktivität dieses Vertrauensmannes. die z,T. von seiner persönlichen 
Eigenart abbängt. z. T. aber auch von' der Gelegenheit, die ibm die 
Lehrgangsleitung gab oder gibt, die Meinungen und Wün&clle seiner 
Gruppe zu vertreten, baften dem System des Vertrau~nsmannes eiDige 
Nachteile an, die durch die Bildung eine, Lehrgangsausschusses über
wunden werden können, in dem wenigstens zwei. wenn möglich aber 
drei oder mehr Vertreter des Teilnehmerkreises vertreteD sind . 
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Welche Aufgaben 
hat der Ausschu& und welche Vorteile bietet er? 

Der Lehrgangsausschuu stimmt die Absichten und Wünsche von 
Kursleitung" und Teilnehmerkreis aufeinander ab. Er trifft sich regel
mäßig, wenigstens einmal an jedem Tag, beurteilt das Erreichte nach 
Inhalt und Methode (wozu uuter dem Gesichtspunkt der Methode u. a. 
die tatsächliche aktive Mitarbeit der .. Schüler", die Stoffverteilung, die 
Beachtung eines dem besonderen Teilnchmerkreis angepauten Arbeits
systems usw. ebenso betrachtet werden wie die Eignung der für die 
Darbietung des Stoffes gewählten Form - Vortrag, Aussprache, Grup· 
pengespräch etc.). Au~.Grund der 80 gewonnenen Erkenntnisse schlägt 
der TagungsausschuB Anderungen an dem Programm der noch ausste
henden Kurstage vor und begründet diese Vorschläge; im Idealfall 
hat er das Recht, auch über sie zu entscheiden. 

Als Zweites hat der AusschUß die Aufgabe, besondere Anliegen 
von einzeluen Teilnehmern zu prüfen und über die Möglichkeit ihrer 
Berücksichtigung zu beraten und der Kursleitung praktische Vorschläge 

" zuzuleiten. Hierzu gehören beispielsweise Schwierigkeiten in der Be
wältigung des Stoffs, die in der Person oder der besonderen Situation 
eines Teilnehmers begründet liegen, auLerdem aber auch notwendig 
werdende zeitweise Beurlaubung und die damit zusammenhängende 
Frage, wie ein Teilnehmer, der vielleicht aus dringenden Gründen zu 
seiner Familie fahren muß, das inzwischen Erarbeitete nachholen kann 
etc. Bei derartigen Ereignissen sollte der AusschuL die Verantwortung 
für sachgemä6e Kameradschahshilfe übernehmen. Oberhaupt haben die 
Vertreter der Teilnehmer im Ausschuu die Möglichkeit, eine stärkere 
Berücksichtigung auch persönlicher Sorgen der .. Schüler" zu erreichen, 
da sie eher als die Lehrgangsleitung mit ihren Kameraden vertraut si"~. 

Eine wichtige Aufgabe des Lehrgangsausschu8ses ist die Wahrung 
einer guten, dem echten LerneD förderlichen Atmosphäre im Lehrgang. 
Treten zwischen den Teilnehmern Spannungen auf. so sollten die Wege 
zu ihrer Beseitigung im Ausschu6 erörtert und geprüft werden. Ebenso 
sollte der Teilnehmerkreis durch die Mitarbeit im LehrgangsausschuLi. 
immer aufs Neue erfahren, da6 die Forthildung für die Teilnehmer 
da ist und nicht umgekehrt. Deshalb spielen sowohl die Vorschläge 
für die Anwendung zusätzlicher, das Lernen erleichternder Hilfsmittel 
als auch für das Tempo der Arbeit und vor allem für die Gestaltung 
der Freizeit eine besondere Rolle. 

Schließlich wäre es Aufgabe des Tagungsausschusses. eine abschlie
ßende Kritik und Auswertung der in dem Lehrgang gesammelten Er
fahrungen für künftige Fortbildungsveranstaltungen vorzubereiten und 
selbst unabhängig von der Scbluukritik der Teilnehmer einen Erfah
rungsbericht auszuarbeiten. 
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Welche Anforderungen stellt · die Einrichtung eines Lehr
gangsauuchusses an Lehrgangsleitung und -Tei lnehmer? 

Für die Leiter einer Veranstaltung bedeutet die Bildung eines 
Aus8Chusses in gewissem Sinne eine Entlastung und in anderem 
Sinne eine zusätzliebe Belastung. Eine Entlastung insofern, als sich 
die Verantwortung für den Erfolg der Veranstaltung auf mehrere 
Schultern verteilt, als ihnen die Wünsebe und Auffassungen der 
Gruppe vorgetragen werden, als sie Gelegenheit haben, den Erfolg 
ihrer Arbeit ständig am Echo der Teilnehmer zu überprüfen ete. 

Trotzdem soll man sich nicht darüber täuschen, da6 es, ober· 
flächlich betraebtet. fast immer leichter ist, eine Veranstaltung naeb 
einem genau festgelegten Plan .,abrollen" zu lassen. (Genau wie es 
für die Teilnehmer zunäebst leichter ist, sieb mit dem zu erarbeitenden 
Wissen einfaeb .. berieseln" zu lassen). Das entspricht etwa dem 
Unterschied zwischen dem Halten eines wohl vorbereiteten Referats 
und der Leitung eines Lebrgesprächs oder einer echten Diskussion. 

Die Arbeit mit einem Lebrgangsaussebu6 setzt zunächst voraus, 
·da6 das Programm ·des Lehrgangs beweglich bleibt, um den sich 
ergebenden neuen Gesichtspunkten, Ergänzungen etc. Raum geben zu 
können. Sie setzt aber vor aHem voraus, da6 der oder die Leiter 
bereit sind zuzugeben, da6 sie selbst nicht alles wissen und von 
den Teilnehmern manches Wiebtige lernen können. - Ebenso setzt 
·sie in gewisser Weise eine Wandlung des .,Bildungszieles" voraus, 
·da bei dieser Form das Anliegen der reinen Stofl'vermittlung ge
legentlieb gegenüber der Ausbildung der Urteilsfähigkeit und der 
menseblichen Reife der Teilnehmer zurücktreten mufi. Erst wenn 
wir erkannt haben, da6 Unabhängigkeit des Urteils und der Mut 
:zur Selbständigkeit nicht nur für eine dauernde Weiterentwicklung 
-des Einzelnen in bezug auf die Auswertung seiner Berufserfahrungen, 
sondern darüber hinaus vor allem für lIeine Fähigkeit, anderen zu 
raten und sie auf den Weg in die Gemeinschaft zurückzuführen, von 
-entscheidender Bedeutung sind. werded wir innerlich ganz bereit 
"Sein, die grö6eren Schwierigkeiten einer derartigen Arbeitsweise auf 
uns zu nehmen. Schliefdich bedeutet diese Methode auch noch eine 
·starke innere Umstellung (und damit eine Zunabme an persönlicher 
Reife) für den Lehrgangsleiter, insofern, als er ein Stück seiner 
Autorität opfert und sich wirklich nur noch als Erster unter Glei
.ehen betrachtet. 

Selbstverständlich bedeutet der neue Weg auch neue Anfor· 
-derungen an die Teilnehmer. Sie müssen vor allem ihren inneren 
Widerstand überwinden. der sich meist in der Form der rein 
passiven Aufnahme von dargebotenem oder vorgeschri~benem Stoff 
auliert. Sie müssen aber auch lernen, sich von der Verwendung von 
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Schfagworten und Klischeeauldrücken freizumachen, weil sie nur 
dann einen Einßu6 auf die .Gestaltung der Arbeit nehmen können,. 
wenn sie ihre Vorschläge und ihre Kritik sachlich begründen können. 

Die Teilnehmer müssen aber auch lernen, stärker miteinander 
zu arbeiten, insofern, als sie nicht nur ihren Vertreter in den Aus
schu6 .wählen, sondern auch ihm ihre Meinungen, Wünsche, Vor
schläge etc. mitteilen und erklären müssen. Auf diese Weise ändert 
sich das Beziehungsfeld der Gruppe in dem Sinne. da6 der Einzelne 
sieh nicht mehr ausschlie6lich auf den "Lehrer" gerichtet fühlt, 
sondern auf seine Mitarbeiter, mit denen er seine persönlichen Ein
~rücke so austauschen kann, dali daraus brauchbare Vorschläge für 
die Arbeit des Ausschusses werden. . 

Neben vielem anderem setzt die geschilderte Arbeitsweise aber 
auch vermehrte Zivilcourage voraus, weil der Einzelne sich schlecht. 
davor drücken kann, zu dem Erlebten persönlich und offen kritisch 
Stellung zu nehmen. Gerade diese Tatsache dürfte wesentlich zur' 
Entstehung einer sauberen Atmosphäre heitragen, die das A und 0 
erfolgreichen Lernens ist, ganz besonders da, wo es sich um Men
lichen handelt und noW dazu um Menschen. die ihrerseits wieder' 
mit Menschen arbeiten. 

Noch ein kurzes Wort über die Anforderungen, die an diejenigen 
Teilnehmer gestellt werden, die in den Ausschufi gewählt werden. Sie 
müssen vor allem bereit sein, wirklich für die Gruppe zu sprechen, auch 
wenn die Meinung der Mehrheit sieb nicht mit ihrer persönlichen Auf
fassung deckt. Sie müssen also lernen, sich zu objektivieren und ein 
wabres aild von den Meinungen, Wünschen und der Stimmung derer 
zu geben, die ihnen ihr Vertrauen durch die Wahl in den Ausschnß 
geschenkt haben. Auf der anderen Seite müssen sie bereit sein. auch 
einer unbequemen Entscheidung des Ausschusses als tJbermittler an die 
Gruppe zu dienen. 

Schlie6lich - und auch das sollte man nicht übersehen - müssen 
sie auch zeitliche Opfer bringen, da der AU8schuB natürlich aunerhalb 
der Unterrichtsstunden tagen mun. 

Gegenüber diesen Opfern steht ein nicht zu unterschätzender Ge
winn, den die Mitarbeit im Lehrgangsau8schu6 bedeuten kann. Der Ein
zelne lernt noch mehr. uls das im Unterricht in der grö6eren Gruppe 
möglich ist. sachlich und regelrecht zu diskutieren; er lernt, seine Mei
nung in die entsprechenden Worte fassen; er lernt, die Meinung der 
Gegenseite zu schätzen und wie man echte Kompromisse und durch
lührbare Pläne ,schafft. Er gewinnt einen n~ vertiefteren Einblick in 
die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen ' für jede Arbeit 
und jede " Not"·Gemeinschaft. ScbJie6lich kann der Lehrgangsausschu6 
auch zu einem echten stuatsbürgerlichen Ubungsfeld werden, in dem er 
dem Einzelnen die Rolle eines "Parlamentariers" überträgt. 
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Selbstverständlich ist es auf 80 gedrängtem Raum nicht möglich ... 
ein BO kompHziertes Gebilde wie einen Lehrgangsausschu6 in "allen Ein· 
zelheiten zu schildern. Ebensowenig können aUe Für und Wider dieser 
Methode hier erörtert werden. Eines aber dürfte vielleicht erreicht sein: 
da6 die für die Fortbildung Verantwortlichen angeregt worden sind, die 
in dieser Arbeitsweise liegenden positiven Möglichkeiten zu prüfen und 
da6 auf der anderen Seite die Vollzugsbeamten als die "schüler" sich 
ebenfalls für diese Gelegenheit interessieren, bei der Gestaltung dieser 
vor allem sie selbst angehenden Arbeit als freie, reife, demokratische 
Persönlicbkeiten mitzuwirken. 

Stand der PerSöolidlkeitslorsdlung 
im StralvoUzug des Landesgeläuguisses Maunheim 

Es sitzen hier zur Strafverbü6ung nur Vorbestrafte ein. Daher 
haben wir es mit Menschen mit besonders verhärteten negativen Eigen
schaften zu tun. 

Die ente Station in unserem Straf.vollzug ist die Aufnahmeabtei
lung. Der Gefangene ist auf sich gesteUt: Einzelhaft, Arbeit in der Zene. 
Er ist zur Besinnung gerufen, ja gezwungen. 

In dieser Zeit erfolgen die Aussprachen. Der Geistliche, Lehrer, 
Fünorger, Arbeitsins~ktor la88en ibn zu sich kommen. Der Gefangene 
darf, durch kluge Fragen angeregt, sich aU8sprechen. Aussprache im 
Vollsinn des Wortes kann zwar diese Begegnung nicht sein, aber doch 
so weit, da6 der Beamte die Grundzüge des Charakten, die positiven 
und negativen Eigenschaften, die Gründe der Verfehlung und das Be
sondere seines Gegenübers auf dem ihn interessierenden Gebiet erfa6t. 
(Der Geistliche: Religiöse Ansprechbarkeit und religiöse Ausrichtung, 
der Lehrer: Schulbildung und geistige Interessen, der Fürsorger: wirt
schaftliche Versorgung der Familie und Arbeit nach der Entlassung, der 
Arbeitsinspektor: Arbeitsfähigkeiten und Verwendung während " des 
Strafvollzuges). 

Für denGefangenen istdiesesKolloquium eine aufgelockerte,mens~. 
liehe Begegnung, für den Erzieher eine Orientierung im Erziehungsplan. 

Jeder Beamte legt den gewonnenen charakterlichen Eindruck. mit 
dem BesondereIl seines Aufgabenkreises auf dem Beobacbtungsbogen 
schriftlich nieder. 

Die Zusammenschau der einzelnen Beurteilung~n ergibt, wie die 
Erfahrung zeigt, da6 die Grundstruktur des Charakters fast immer von 
jedem Beamten getroffen wird. " 
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Die Vorstellung des Gefangenen bei der Beamtenkonferenz ' leitet 
die zweite Station ein. Die Beamten besprechen sich, soweit nötig, noch
mals über Charakter, Fähigkeiten, Gefährdung, Arbeitaverwendung. 
Der Gefangene kann nochmals seine Sorgen und seine Wünsche äuDern. 
Es erfolgt die endgültige Arbeitszuweisung in einem Werkhetriel:t, bei 
der Bernf, Eignung, Neigung berücksichtigt wird. 

Im Tun, nicht im R~den entwickelt und zeigt sich der Charakter. 
Man soll nach einem bekannten Wort dem Menschen "nicht auf das 
Maul, sondern auf die Fäuste sehen". Der Konferenzbeamte bekommt 
mehr die statische, der Aufsichts- und Werkbeamte, der den ganzen Tag 
um den Gefangenen ist. mehr die dynamische Seite des Gefangenen zu 
Gesicht. Aufsichts- und Werkheamte können in die Akten und in die 
Beurteilungen der Konferenzbeamten Einsicht nehmen. Konferenzbe
amte hingegen nehmen von Zeit zu Zeit Rücksprache mit dem Auf
sichts· und Werkheamten und legen die von ihnen gemachten Erfah
rungen über ihren Schützling, verbunden mit den eigenen Beobachtungen 
durch Begegnung, Aussprache, Unterricht wiederum schriftlich auf dem 
Bogen für laufende Beobachtungen nieder: Arbeitsqualität, Fleiß, be
sondere Fähigkeiten, Verhalten zu Vorgesetzten und Kameraden, 
Kootaktfahigkeit und KontaktschwierigkeiC im Hause und mit der 
Au6enwelt durch Besuch und IJriefwechsel. 

Die Bewährung hei der Arbeit, die gute Führung, Ordnung und 
Sauberkeit in der Zelle erkennt die Anstalt an durch eine Aufrückung 
in Stufe 11, zu der vornehmlich der Aufsichts- und Werkheamte eine 
schriftliche Begutachtung über Entwicldung und Arbeitsleistungen ab
gibt. Diese dritte Station im Strafvollzug besteht in dem freien, un
beaufsichtigten Beieinandersein zu Spiel, Rauchen, Zeitunglesen am 
Samstagnacbmittag und in bevorzugtem Zugelassen werden bei besonderen 
Veranstaltungen. 

Eine vierte Station kann das Tor zur Freiheit öffneD durch einen 
Gnadenerweis. Konferenzbeamte, Aufsichtsbeamte, Werkbeamte geben, 
jeder getrennt. eine schriftliche Beurteilung über Persönlichkeit, Füh
rung, Fleiß, Prognose ab, die verbunden mit den Notizen über 
laufende Beobachtung in einem Gesamturteil der Gnadenbehörde 
präseiuiert wird. 

Wenn vier Augen schon mehr sehen als zwei Augen, dann sehen 
sechs und acht Augen noch deutlicher und tiefer. Schlie6lich bleibt 
der Mensch trotzdem im Grunde ein Geheimnis. 
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Die Persönlichkei1serforschung 
in der Jngendstrafanstalt Wittlich 

Von Oberlehrer Klein , Wlttlich 

Menschenerziehung setzt immer die Kenntnis nicht nur der Menschen" 
natur im allgemeinen, sondern der persönlichen Eigenart, der Charakter
'lItruktur, der Entfaltungsmöglichkeit und ihrer Grenzen voraus. 1m 
Jugendvollzug, also bei schwierigen, zum Teil sogar abartigen Persönlich· 
keiten, ist die Erforschung ihres seelischen Gefüges erst recht eine 
Vorbedingung jeder wirksamen Erziehungsarbeit. Jedoch geht sie ihr 
nicht isoliert voraus. Wie von jeher sammelt echte Erziehung in und 
mit ihrer Arbeit die Erkenntnisse über das Erziehungsobjekt, formt und 
bildet gleichzeitig und bleibt BO wach. beweglich und lebendig. Daraus 
folgt, daS jeder an der Erziehung der jungen Gefangenen Beteiligte zu 

·seinem Teil auch an der Persönlicbkeitserforscbung mitwirken lUuli. 

Jahrelange Erfahrung hat uns einen .Modus dieser Arbeit finden 
lassen, der uns für unsere Zwecke geeignet erschien. Er 8011 im folgenden 
·skizziert werden. 

Bei der Aufnabme des Strafgefangenen sendet die Geschäftsstelle 
einen im Laufe der Jahre mehrfach verbesserten Fragebogen an das 
zuständige Jugendamt sowie an den Plarrer des Heimatortes. Der Bogen 
·enthältaulier·den genaucn Personalien Fragen.über Eltern und Geschwister, 
ihren Beruf, ihren Leumund, die Wohn· und Schlafverhältnisse der 
Familie, die Person und das Vorleben des Gefangenen, die Hintergründe 
·seines Abgleitens und die für seine Resozialisierung vorzuschlagenden 
Maßnahmen. Die Auskünfte sind zum groben Teil recht erschöpfend. 
Manche Jugend- und Pfarrämter geben darüber hinaus noch eingehende 
Berichte. Auch in die Ostzone werden diese Fragebogen versandt und 
durchweg beantwortet. 

Nach der Einkleidung wird der Gefangene dem Arzt zur Aufnahme· 
untersuchung vorgestellt und sodann den Lehrern, dem für ihn zuständigen 
Erziehungsgruppenleiter, dem Geistlichen und dem Anstaltsvorstand 
zugeführt. ledern von ihnen liegt die Personalakte vor. Sie enthält u. a. 
·den inzwischen von dem Gefangenen geschriebenen Lebenslauf und einen 
Fragebogen, der augenblicklich umgearbeitet und ergänz.t wird. In ihm 
be~ntwortet der Gefangene Fragen über seinen Werdegang, die Motive 

·seiner Straftat, seine ZukunCtspliine usw. Die erste Aussprache mit dem . 
.Jungen ohne jede Aktenunterlage mag psyehologisch reizvoll sein; sie 
verführt aber allzuleicht den Gefangenen zu schiefen Darstellungen und 
fördert sicher nicht das, was wir Buchen : Klarheit. Leider fehlen manchmal 

.. die VoUstreckungsunterlagen, besonders die Urteilsabschrift. Ein kürzlich 
wegen fahrlässiger Tötung (Verkehrsdelikt) verurteilter Minderjähri.ger 
:schilderte den Sachverhalt so, da6 er, wäre seine Darstellung richtig 
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gewesen, nicht hätte bestraft werden können. Ein auf solcher Basis 
geführtes Gespräch bewegt sich im leeren Raum. Es führt durchtriebene 
und phantasievolle Jungen zum Lügen, dieses wiederum zu späterem 
trotzigen Beharren aul der früheren Behauptung und bringt den Jungen 
und seinen Erzieher auseinander. statt zueinander hin. 

Unsere anfänglichen Bedenken, dieses Ausgeforschtwerden durch 
mehrere Personen innerhalb weniger Tage könnte bei dem Jungen einen. 
steigenden inneren Widerstand oder gar eine Sperrung hervorrufen, haben 
eich in der Praxis zerstreut. Zunächst einmal ha.ndelt es sich der Form 
nach nicht um ein Verhör; man versucht vielmehr, mit dem Jungen ins
Gespräch zu kommen und ihn zum Reden zu bringen. Die Straftat ist 
wohl nie das erste Thema. Aber auch der Gang der Unterhaltung und 
ihre Schwerpunkte tragen eine durchaus individuelle Färbung. Bei 
Erörterung der Familienverhältnisse z. B. wird der Arzt das Gespräch 
in eine andere Richtung führen als der Lehrer, und dieser wieder 
anders als der Geistliche oder der Fürsorger. StaU der befürchteten 
Sperrung beobachten wir durclaweg eine zunehmende Lor.kerung und 
Aufgeschlossenheit. 

Die bei diesen Zwiegesprächen festgestellten Tatsachen und der per-
sönliche Eindruck werden auf dem Blatt D der Personalakte niedergelegt_ 

Inzwischen ist der Zeitpunkt der wöchentlichen Beamtenkonfereoz 
gekommen. An ihr nimmt au6er den oben Genannten noch der Aufsichts'
dienstleiter teil. noor jed~n der ·neuen Gefangenen wird ausführlich 
gesprochen. Der AnstaltsvorSland teilt dem Gefangenen alsdann nach 
Anhörung der Konferenz eine Arbeit zu. 

Eine Zeitlang lie6en wir den Gefangenen persönlich vor der Konferenz 
erscheinen. Wir kamen hiervon ab, weil der Anblick des KoJlegium s· 
die meisten Jungen, offenbar in Erinnerung an die Gericbtsverhandlung,. 
so hemmte, da6 sie steif und hölzern lediglich die gestellten Fragen 
beantworteten und nicht aus sich herausgingen. 

Jeder Teilnehmer der Konferenz ist im Besitz eines Abdrucks des· 
Blattes A 1 der Personalakte. Er notiert darauf Beobacl:atungen, Ein
drücke bei Besuchen usw. und sammelt diese Blätter in einem Ordner •. 

Möglicl:ast bald nach der Aufnahme wird ein Lichtbild des Gefangenen 
für die Personalakten angefertigt. Bei langstrafigen Gefangenen lohnt. 
eH sich, ·die Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. 
Die neu angefertigten Bilder von Rückfälligen zeigen mitunter im Gesichts·· 
ausdruck die ungünstige innere Wandlung der Persönlichkeit. 

Gegen Ende jedes Monats werden die Zugänge nach einer kunen 
Intelligenzprüfung in eine der drei Schulklassen eingestuft. (Handwerk,s
lehrlinge besueben die Benlleschulklasse). Mitunter ist bei ausreichender· 
Intelligenz das Schul wissen wie auch die Allgemeinhndung so dürftig,. 
da6 der Junge zunächst unten beginnen mu6 und später, entsprechend 
seinen FortsdIriuen, in eine höhere Unterrichtsstufe aufrücken kann_ 
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Die Methode des Unterrichts mu6 aus vielen, hier nicht zur DiskussioD 
stehenden Gründen viel freier und beweglicher als in den Volks- und 
Berufsschulen sein, bietet aber darum auch grö6ere Möglichkeiten, den 
Gefangenen in seinen Anschauungen, seinen Werturteilen, seinem Be
nehmen gegenüber den Kameraden und dem Lehrer zu beobachten. 

Für den Erziehunsgruppenleiter sind die Gruppenstunden, mehr 
noch der Sport und die Sonderveranstaltungen wie TheaterspieJ, Basteln, 
Schacbunterricht, gemeinschaftliches Essen an Sonntagen usw. eine Fund
grube von Beobachtungen. Wenn das Interesse des Jugendlichen geweckt 
wird, wenn er auf etwas scharf konzentriert und besonders, wenn er 
wie im Sport körperlich angespannt ist, lösen sich zwangsweise Pose 
und Verstellung. 

Für die Werkbeamten ist die Arbeit eine unerschöpfliche Q!-Ielle~ 
die Leistungsfähigkeit und den Charakter des Gefangenen zu erforschen. 
Der Aufsichtsdienstleiter und der Abteilungsheamte sehen ihn auf der 
Zelle. können seine Sauberkeit, seinen Sinn für Ordnung, seine Kinder
stube beurteilen. Hierüber sich eingehender zu verbreiten, hieie. Selbst
verständliches erörtern. 

AUe diese Einzelbeobachtungen finden ihren Niederschlag auf eiDem 
Bogen mit der überschrift: Charakteristik. Er wird einige Wochen nach 
Einlieferung des Gefangenen von der Geschäftsstelle aus in Umlauf 

. gesetzt. Angefangen vom Abteilungsbeamten über den Werkmeister. 
tragen alle an der Konferenz beteiligten Personen ihre Meinung über 
die charakterliche Artung des Gefangenen ein. Der Bogen wird alsdann 
zu den Personalakten genommen. 

Die wöchentlichen Beamtenkonferenzen geben laufend Gelegeoheit, 
bei Gnadensilträgen, Gewährung von Vergünstigungen, Aufrücken in 
eioe höhere Führungsstufe, Besprechung von StrafmsflDahmen usw. 
gewonnene neue Erkenntnisse auszutauschen und das Bild der Gefangenen
persönlichkeit deutlicher zu ·umreißen. Auch die von einem Lehrer und 
den Erziehungsgruppenleitern ausgeübte Briefzensur eröffnet Einblicke 
in das Innenleben des Gefangenen und in das häusliche Milieu. Liegt 
ein Gnadengesuch vor, oder ist ein Führungsbericht abzugeben, so läfit 
die Geschäftutelle einl'!n Bogen ähnlich der vorbezeichneten Charak
teristik rundlaufen, worin die betreffenden Beamten ihre Meinung äußern 
und begründen. Die8es schriftliche Ergebnis und die in der nachfolgenden 
Konferenz zusammengetragenen Ansichten finden ihre Zusammenfassung 
in der Stellungnahme deli Anstaltsvorstandes. So geben im Laufe der 
Zeit die Personalakten der Jungen einen Einblick in die über die Per· 
söulichkeit und ihre Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse und zwar 
umso eingehender. je länger die Strafverbü6ung währt. Das am Ende 
der Strafverbü6ung zu erstattende Schlu6gutachten la6t alles zusammen, 
wertet den Erfolg der aufgewandten Erziehungllarbeit ~nd versucht eine 
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Prognose. Es wird an das Heimat·Jugendamt versandt. Abschriften 
erhalten das zuständige Pfarramt, das Gericht und das Landeskriminalamt 
in Koblenz. 

Das Gesagte gilt für die Strafgefangenen (127 nach dem Stand vom 
15. 10 . . 54). Bei den Untersuchungsgefangenen (20) sind die Möglich
keiten der Persönlichkeitaerforschung schon durch die U-Haft-Vollz.
Ordnung eingeschränkt. In den Briefverkehr haben wir keinen Einblick. 
Wir dürfen keine Fragebogen an die Heimatbehörden versenden. Aulier 
dem Haftbefehl sind meist keine Unterlagen vorhanden. Durch Erörterung 
des kriminellen Tatbestandes könnte unter Umständen der Gang der 
Untersuchung beeinträchtigt werden. Dies sind so einige äu6ere Schranken. 
Aber auch von der Psyche des Untersuchungsgefangenen her bestehen 
Widerstände. Der Junge ist meist ausschlie61ich mit seinem Fall be
schäftigt und auf Verteidigung und Abwehr eingestellt. Er ist mifitrauisch. 
unruhig, nervös und sperrt sich in vielen Fällen ganz. Dies sind Gegeben
heiten, die wir nicht ändern können. Sobald das Urteil ergangen ist. tritt 
meistens mit der Gewi6heit eine ersichtliche Beruhigung und Gelöstheit ein. 
Die während der Untersuchungshaft gemachten Beobachtungen bedürfen 
der Kontrolle und Ergänzung und sind nur mit Vorsicht iW verwerten. 

Wie schon eingangs erwähnt, ist die Persönlichkeitserforschung nicht 
Selbstzweck. sondern steht im Dienst der Erziehung. Sie wird von jedem 
an der Erziehung Beteiligten im Maße seiner Beteiligung und mit den 
ihm zu Gebote stebenden Mitteln und Möglichkeiten ausgeführt. Die 
Hauptsache mu6 die Erziehungsarbeit bleiben. Wir verzichten auf Teste. 
Sie beanspruchen enorme Zeit. lenken den Blick. allzuleicht von der 
Gesamtpersönlichkeit und ihrer Einheit auf Randgebiete ab. sind also 
für uns in der Praxis ein, gemessen an dem Effekt. nicht zu vertretender 
Aufwand. Der schwerwiegendste Einwand liegt jedoch darin begründet. 
daß der Gefangene den Methoden der Ausfragerei und dem Examiniert· 
werden mit einem 8tarken .Mißtrauen begegnet, innerlich Front macht 
und die Aufgeschlossenheit und da8 Zutrauen verliert. die ja die Basis 
jeder fruchtbringenden Erziehungsarbeit bleiben mü8sen. 

Würde des Menschen 

Nichts mehr davon, ich biu euch. Zu essen gebt ihm. zu wohnen; 
Habt ihr die Blöße bedeckt. gibt sich die Würde von selbst. 

Der Schlüssel 

WUlst du dich selber erkennen, so sieh. wie die arnkren es treiben; 
Willst du die anderen versuhn. blick in dein eigenes Herr. 
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tlber den Slrnktnrwandel im Gelängnispersonal 
nnd seine Bedentnng für die PersönlidJkeit 

des Gefangenen 
Von Sanilltl·nIUplw..::btmei, tu J.~.t MOlIer, K.u.c:I·WehlheideD 

I 
Geistige und berufliche Grundlagen der Gef'angnisbediensleteo 

haben sich gewandelt. Auch Zusammensetzung und Aufbau des Per. 
sonalkörpers änderten sich in den le tzten Jahrzehnten. Dieser Struktur
wandel ist bedeutungsvoll fiir die Tätigkeit des Personals, hesondcr& 
im Hinblick auf die Persönlichkeit des Gefangenen. Eine jahrhunderte
lange Entwicklung des Strafvollzuges ist in ein neues Stadium getre
ten. Fachkräfte wie Psychologen, Psychiater, Fachpädagogen, Fürsorger 
u. a. haben nun ihre Arbeit im Gefängniadienst übernommen und ihr 
Interesse auf diesem soziulen Gebiet bekundet. 

Nahezu alle Bediensteten der Jetztzeit haben durch die ZeitIäuf~ 
der vergangenen 20 Jahre selbst Erfahrungen gemacht, die für unsere 
Arbeit grundlegend sind. Gustav Radbruch, einer der Väter des zeit· 
nahen Strafvollzuges, hat die Erlebnisse von Dostojewski im Gefän g· 
nis des sibirischen Urals und diejenigen von Oskar Wilde in England 
verwertet, um die Psychologie der Gefangenschaft zu unterbauen. Das 
heutige .Personal hat in seiner Mehrheit eigene psychische und physische 
Erfa~ruogeD der Gefangenschaft in irgendeiner Form gesammelt. Hierzu 
rechnen auch Eigenbeobachtungen über die Einwirkung von Not, Hunger, 
Krankheit, Elend, aber auch von überHufi als verbrechensfördernden -
sogenannten kriminogenen - Ursachen. Ebenfalls konnte sich das Per· 
sonal davon überzeugen, wie das von familiären und sozialen BiDl;lun
gen freie Individuum zu ungeheuren Taten fähig wird. 

Wer aus den früheren Generationen konnte beobachten, wie das 
Untertauchen der Persönlichkeit in der Masse sich nicht selten als 
verbrechensfördernd erweist, wenn diese, in ihrem Gefüge gestört, den 
einzelnen nach unpersönlichen, der Masse eigenen Gesetzen handeln 
läfit? Die meisten unserer Bediensteten sahen in bewegter Zeit die 
Rolle der Willensbeein8ussung in einer der Notsituationen, wo in einer 
schwierigen Lebenslage der eine in einer Notlage betet. der andere 
davon rennt, ein dritter bettelt, ein vierter · sich umbringt, wieder 
ein anderer stiehh oder einen Mord begeht. Welch ein Wandel in 
der Struktur und in den geistigen Grundlagen unseres Personals, wenn 
es Erfahrungen und Kenntnisse dieser Art aus psychologischem und 
soziologischem Gebiet in den Dienst mitbringt. Verschafft es sich einen 
guten Start zum Verständnis des Wesens unserer Gefangenen? 

~7 



11 
Neue, allgemeine, berufliche und kriminologische Erkenntnisse 

haben weiterhin die Haltung des Personals geändert. Der Insasse der 
Gefängnisse war früher der .. Verbrecher", ein Wort, das im Sprach
gebrauch bereits schwindet. Es ist gewandelt und ersetzt durch Aus' 
drücke wie Rechtsbrecher, Asozialer und ähnliche. Verbrecher ist auch 
nicht mehr derjenige, der Böses begebt, sondern derjenige, welcher 
die Gemeinschdt. in der er sieb befindet, schädigt ~ mag seine Tat 
als solche sein, wie sie will. Neueren Datums ist auch der Begriff 
nVerbrecheosursacheo", Jeder Gefängnisbeamte heutzutage wei6, daß 
die Ursachen des Verhrecheoa in den Anlagen des Menschen und in 
der Umwelt sowie im beeinflu6baren Willen des Täters gesucht werden 
müsseo. Dabei zeigt sich die Bedeutung sozialer Gegebenheiten, wie 
schlechte Erziehung, Elternlosigkeit, Zeitumstände, in denen die Ge· 
seilschaft ihre Mitschuld erkennt, wenn der Mensch ·zum Rechts· 
hrecher wird. 

Der heutige Beamte kennt vielleicht nicht dem Namen, aber dem 
Inhalt nach die latente Anjage, die hesagt, da6 in jedem Menscl:J.en 

. verborgene, aber doch vorhandene Anlagen sind zu körperHch-geistiger 
Krankheit, aber auch zur Kriminalität. Diese Erkenntnis trägt dazu 
bei, da6 der Gefängnisbeamte sich in seiner Arbeit nicht überheblich 
fühlt. In Bescheidenheit stiebt er danach zu ergründen, warum der 
Gefangene den Weg, der zum Rechtsbruch führte. gegangen ist. Dabei 
wird die Persönlichkeitserforscbung *) ein Schlüssel zum Verständnis 
lein. Bei diesem Wunsch nach tieferen Erkenntnissen mag den Be
diensteten ein berufliches oder ein allgemein menschliches Interesse 
leiten. es ist ein Drang, der in allen Menschen Hegt, ein Zeichen un
serer Zeit, die versucht, das H intergründige des menschlichen Verhal
tens zu erhellen. Auch hierdurch werden die beruflichen Interessen des 
Personah heeinßu6t und geändert, was seinen Ausdruck findet in einer 
neuen Einstellung zur Persönlichkeit des Gefangenen. 

III 
Wir sehen den Wandel dt!r Anschauungen über das Verbrechen 

und über denjenigen, der es begeht. Die Kriminologie deckt weiter· 
hin auf, wie die Verbrechen selbst einer Änderung unterliegen. Die 
aggressiven oder die Verbrechen durch Gewalt nehmen mit fortschrei · . 
tender Zivilisation ab, die Intellekt- oder Detrugsverhrechen, sowie 
die mit der Technisierung zusammenhängenden Verkehrsdelikte nehmen 
. zu. Doch auch die Behandlungsmittel haben sich geändert und zeigen 

-) Pe ....... : A.ntllr., Milke " On per - (blDdw-d» - aollUe (1IIDell) " W .. hiater dem Antllt.: 
hlatu der Muke 11'''. 
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·eine Abkehr von aggressiven, heftigen, gewaltsamen Methoden. wie 
~ie der Stock- und Zuchtmeister Jahrhunderte zuvor übte. Auch auf 
unseren berufaverwandten Gebieten der Kinder· und Schulpädagogik 
-sowie der Psychiatrie ist die Anwendung von Gewaltmitteln nicht mehr 
üblich. Ma6nahmen korrektiver Art, die den Zwang noch nicht völlig 
.aussch1ie6en, sind eingeordnet in eine Behandlung. Sie sind der Willkür 
entzogen und unter Kontrolle genommen. Dem einzelnen Beamten 
,kann hierbei ein rechtes Berufsethos eine Richtschnurseines Bandelns sein. 

Neue, ethische, sittliche Werte sind Helfer im Dienst geworden. 
Der Begriff .. Pflicht" wurde neu gefa6~. Es wird darunter nicht mehr 
eine rein dienstliche Tätigkeit verstanden, bei der eigenes Urteil aus· 
-scheidet, sondern bei der sich jeder ~ auch innerlich ~ selbst ver· 
antworten mu6. Die Sprachforschung weist hin auf die Wortverwandt
Bchaft von Pßicht und Pftege! Beide schlie6en eine seelische Zuwen
dung desjenigen ein, der sie ausübt. Ohne diese wäre das Ziel unse
rer Arbeit: die sittliche Hebung der Insassen, erfolglos. 

Durch die personelle Zusammensetzung, durch ihre Erfahrung der 
letzten Jahrzehnte und durch neue berufliche Grundlagen gelangen 
die Gefangnisbeamten zu einer neuen Bewertung der Persönlichkeit 
deli RechtIlbrechen und Gefangenen. Sie wirken mit an den sozialen 
Fragen unserer Zeit .• 

Benutzte Literatur: Ein.ch.llisise Werke der Kriminologie. 

Gedanken zur sportlidlen Ansbildnng der Beamten 
im StrafvoUzug 

Sind wir einmal ehrlich gegen UDS selbst, was tun wir auf dem 
Gebiet der Körperertüchtigung. um nicht nur geistig, sondern auch 
körperlich unserem Beruf gewachsen zu sein'! Der eine oder andere 
Kollege gehört wohl einem Sport· oder Kegelverein an. Genügt das 
aber wirklich, um unserem Beruf, der wahrlich nicht der leichteste 
ist, gewachlen zu sein? 

Zwei Lehrgänge in waffenloser Selbstverteidigung, die bei meiner 
Anstalt durchgeführt wl)rden, waren bestimmt fruchtbar. Aber genügt 
es, wenn na'cb beendigtem Lehrgang wieder im alten Trott weiter
gemacht wird? Ich glaube nicht . 

.. Unser Dienlt ist hart und währt oft länger all 8 Stunden am 
Tage. Wir kommen abgespannt nach Hause. Un!ere wirtschaftlicb:e 
Lage ilt auch heute noch nicht · 80 gut, wie sie sein mü6te, und WU" 

müllen nebenbei noch unseren Garten bestellen, Hühner halten usw .• 
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um unseren häuslichen Etat zu entlasten. Wo bleibt uns da noch 
Zeit zum Sport?" Solche Reden höre ich immer in Gesprächen mit 
meinen Kollegen! Teils mit Recht. 

Wie wäre es aber, wenn wir uns trotz dieser Schwierigkeiten 
ein- oder zweimal in der Woche zum Sport zusammenfinden würden? 
Nicht nur die jüngeren Kollegen, sondern alle! Keine Spitzenkönner 
ausbilden, sondern gute Durchschnittsleistungen anstreben, sportliche 
Veranstaltungen mit Kollegen anderer Vollzugsanstalten durchführen 
und dergleichen mehr. Sport zur Körperertücbtigung und zur Pßege 
der Kameradschaft. Zwei hohe Ideale, um die es sicb lohnt, ein bis 
zwei Stunden Freizeit wöchentlich zu opfern. 

Nehmen wir uns auf diesem Gebiet ein Beispiel an den Polizei
organen mit ihren Sportvereinen. Sollte nicht auch für die Bedien
stelen im Strafvollzug diese Möglichkeit bestehen? 

Es wäre meines Erachten eine dankbare Aufgabe der Betriebs
räte in den Vollzugsanstalten, sich der organisatorischen Arbeit des 
Sportes zu widmen. Einer wohlwollenden Unterstützung durch die 
Anstaltsleitungen glaube ich sicher zu sein . 

W e r ma c ht mit ? 

DieKuust,eiu Mittel zur Formung der PersiiulidJkeit 

Unser Beruf verlangt von uns im hohen .Ma6e die Fähigkeit 
zur Menschenführung, im Sinne des "auf den rechten Weg führens" . 
Wer führen will, der mu6 den Weg kennen, den Weg zur Persönlichkeit. 

Das Leben formt die Persönlichkeit. Nur ist der Lauf des Lebens 
für den Einzelnen recht unterschiedlich und von Zufälligkeiten ab
hängig und formt die Menschen nicht immer nur in gutem Sinne. 
Es kommt auf die Menschen an, die un s im Leben begegnen; in 
welcher Beziehung sie zu uns standen. 

Der Wert einer menschlichen Begegnung für unser Leben 
wird uns im Augenblick der Begegnung nur in den seltensten Fällen 
bewu6t sein. In der Regel spüren wir den Wer! eines Menschen für 
die eigene Entwicklung erst nlleh Jahren. in einer Zeit, wo d iese 
Persönlichkeit zu uns meist keine Beziehung mehr hat, und uns bleibt 
die Frage. was geworden wäre, wenn der Mensch noch länger Ein-
8u6 auf unser Werden gehabt hätte. 

Echte Persönlichkeiten sind selten und in dem engen Kreis uno 
seres· täglichen Lebens schwer zu finden. Wir müssen bewu&t einen 
Weg zur schöpferischen Begegnung mit bedeutenden Menschen suchen. 
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Hier bietet sich in den Werken der bildenden ' Künste eine un
erschöpfliche Möglichkeit tiefer menschlicher Auseinander8etzu~g. 
Künstler sind Menschen voll starker seeli llcher Spannung. Sie bedienen 
fl ieh der Mittel der Kunst zum Ausdruck ihres seelischen Empfindens. 
Durch ihre Werke lassen sie UDS ao diesen Spannungen teilnehmen. 
Die Lebensarbeit eines Künstlers kann uns den Weg einer echten 
Wandlung weisen. 

Beschäftige ich mich mit einem Kunstwerk, dann stehe ich in 
einer Beziehung zu der Persönlichkeit des Künstlers. Je kritischer 
ich mich mit dem Werke auseinandersetze, um so stärker wird sein 
EinfluG auf meine geistige Entwicklung sein. 

Der Sinn für die Kunst wird nicht in jedcm Fall vorhanden 
1jein. Zum Kunstvenländnis braucht man eine behutsame Anleitung. 
Es ist aber kein Privileg der höheren Schulbildung, und keincr 
braucht sich für unbegabt dafür zu halten. Man muG ~ ich durch 
übung und Vergleichen an das Kunstwerk herantasten, und es schadet 
überhaupt nichts, wenn man um Anfang mit den Klassikern nichh 
anzufangt"n wei.fi. Es genügen die einfachen Formen, nnd wenn man daran 
sei ne Freude gefundeu hat, illt der Weg zum Veratändnj ll der Meistu 
beschriUen. 

Die Reg ierungen der Länder wissen den Wert die~er Dinge zu 
schätzen und geben laufend erhebliche Mittel zur Unterhaltung von 
r.luseen und Sammlunj!;en aus. Für ein geringes Entgelt oder gar um
sonst hat man hier Zugang zu den herrlichsten Werken. ü berall in 
den Städten, ja sogar auf dem Lande werden in den Volkshoch· 
schulen und anderen Einrichtungen Vorlesungen und Vorträge ge· 
baltel1 , um uns diese Dinge vertraut zu machen. Wer diese Möglich. 
keiten ausnutzt, wird sich eine Quelle persönlicher Freude und großer 
geistiger Werte erschließen, zum Segen Ullser~r Arbeit am Menschen. 

An die Gesetzgeber 

Setzet immer vorau.s, daß der Mensch im ganzen das Hechte 
Will; im einzelnen nur rechnet mir niemals daraUf. 

Wahrheit 

Eine nur ist sie für alle. doch skMt sie jeder verschieden; 
Daß es Eines doch bleibt. macht das Versdliemme wahr. 



Vom Dienst des Kommandoführers 
auf AuJienarbeitsstellen 

1I< •• rk .. ~ •• Ilr A.I.ldll ....... I •• a •• der Praxi. Ilr dl. Pn.l. 
Von H.uptwacbtmeiotet W. ller N ".clr;, NeDmQ I .. t~t 

Die Smrifileitung begrüßt. daß diese wichtigen Themen in dU?ser 
Ausführlichkeit behandelt werden und würde sich freuen, wenn 
andere Beamte aus ihrem Erfahrungsberekh zu den angeschnittenen 
Fragen Stellung nehmen. 

Einleitend. sei für die Kollegen, deren Anstalten keine AUßen
arbeits!ltellen unterhalten, und die den Begriff v\elleicht nur vom 
Hörensagen kennen, etwas Allgemeines darüber ausgesagt: 

Da sich das Ziel, die Arbeitskraft der Gefangenen möglichst nutz· 
bringend und ertragreich einzusetO':en, nicht immer in der festen An
stalt im vollen Umfange verwirklichen lassen wird, werden von den 
größeren Vollzugsanstalten oftmals ständige Au6enarheitsstellen ein
gerichtet. Sie dienen gleichzeitig dem Zweck. für Gefangene. deren 
Straf~e.it sich dem Ende nähert, eiue gewisse l&ckerung des Vollzugs, 
ferner gesundbeitsfördernde Arbeit im Freien und bessere Verdienst
möglichkeiten, ab sie in der festen Anstalt. bestehen, zu gewähren. 
Lohnende und sich mit dem Vollzug vereinbarende Arbeitsvorhaben 
werden hauptsächlich in der Moor-, Land- und Forstwirtschaft anzu
treffen sein, In der Regel werden zu diesem Zwecke Arbeitsverträge 
mit Unternehmern der freien Wirtschaft oder mit fi skalischen Betrieben 
der Land· und Forstwirtschaft abgeschlossen. Nach Lage der Arbeits
vorkommen werden die Auuenarbeilsstellen mehr oder weniger weit 
von der Hauptanstalt entfernt liegen, aber wohl in 'jedem Fall e von 
dieser wirtschaftlich und vollzugslecbnisch betreut, Meistens sind diese 
Au6enarbeitsstellen nach ihrer haulichen Anlage Einrichtungen eines 
gelockerten Vollzugs, 

Hauptsächlich werden die Auüenkommandos mit einer Belegung 
von unter 100 Gefangenen ei ngerichtet sein. Mit der Leitung einer 
solchen Au6enarheitsstelle ist dann meistens ein Beamter des Aufsichts
dienstes als Kommandoführer beauftragt worden •. Diesem werden je
weils nach der Belegungsstärke mehrere aktive Auf~ichtskräfte und 
manchmal auch zur Hilfeleistung bei der Aufsicht verpflichtete Vor· 
arbeiter des Unternehmerbetriebes zugeteilt. Nur in den wenigsten 
Fällen sind auf Au6eoarbeitsstellen Familienunterküofte vorhanden. 
so daS eine turnusmä6ige Abkommandierung der Beamten in der Re· 
gel für mehrere Monale erfolgen wird. 

Der Verfasser war in den letzten lahren auf mehreren Au6en
arbeitssteUen der hiesigen Anstalt als Kommandoführer tätig und ha t 
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elDlge Erfahrungen gesammelt, die vielleicht für den einen oder an
deren Kollegen von Nutzen sein können, wenn er einmal ein Au.6cn
kommando übernehmen sollie. 

Die Strafvollzugsordnung sagt über den technischen Dienstbetrieb 
auf Au6enarbeitsstellen nichts aU8. Nur in den wenigsten Fällen dürf· 
ten, anfier vielleicht einer -Abschrift des Arbeitsvertrages und verschie
dener Anstaltsverfügungen, konkrete Dienstanweisungen dafür vor
handen sein . Da dieser Au6endienst Dun einmal erheblich vom Dieost 
in der festen Anstalt abweicht, tut der zukünftige Kommandoführer 
gut daran, sich schon "orher über Beine kommenden Aufgaben Ge
danken zu machen. Recht nützlich ist obne Zweifel, wenn er als brauch. 
bares Rüstzeug Organisationsvermögen, Initiative uud gesunde erzie
herische und pädagogische Fähigkeiten mitbringt. 

Sicherlich ist es eine Tatsache. dali die Anstaltsleitung atets be
müht sein wird, nur ausgesuchte, brauchbare Gefangene für die Außen· 
arbeit abzustellen, die sich, soweit es si~ um Ge;fängnisgefangene 
handelt, aucb damit einverstanden erklärt haben müssen. Dennoch er
wartet den Kommandoführer eine erhebliche Verantwortung. Er sollte 
von Anfang an seine vornebmlicbsten PAichten dHrin erblicken, siets 
für sichere Bewachung der Gefangenen und einen reibungslosen Dienst· 
betrieb zu sorgen, sowie gute Vollzugsarbeit zu leisten. 

Eine elementare Voraussetzung dazu erblicke ich in der Notwen
digkeit, sich bei der übernahme eiDer Aulienarbeitsstelle vom Vor
gänger gründlich und gewissenhaft einweisen zu lassen. Die übergabe/ 
Ubernabmeverhandlung darf keinesfalls nur eine Formsache bleiben. 
Besonders dann. wenn man erstmalig eine solche Aufgabe übernimmt, 
und die örtlichen Verbältnisse einem fremd sind, spreche man Punkt 
für Punkt durch. Es könnte sich bitter rächen, wenn man aus über
triebener Eitelkeit erhaben darüber hinweggehen möchte, weil man 
vielleicht als älterer und diensterfahrenerer Beamter anzunehmen glaubt, 
da6 einem der Vorgänger als jüngerer Kollege nichts erklären und 
vormachen kann. Die Folge ' dürfte sein, daß man in der neuen Tä
tigkeit tagelang .,schwimmt", und die Augen und Ohren der Gefan
genen diese Unsicherheit des "Neuen" zweifellos schnell erkennen. 
Es könnte dabei die eigene Autorität einen St06 bekommen. bevor 
man überbaupt zu arbeiten begonnen bat. Wieviel besser erscheint es 
nach außen. wenn man in Kenntnis aller Dinge von vornberein be
stimmt und in sicherer Haltung den Gefangenen gegenübertritt ~Dd 
mit den Dienstgeschäften vertraut ist. 

In der Folge möchte ich ein paar Punkte anfübren, über die man 
sich bei der übernabme mit dem Vorgänger unbedingt unterbalten -, -

1. Allgemein über das Lager. die Arbeit. die Umgebung; 
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2. im einzelnen über die Unterkünfte und besonderen Einrich· 
tllngen wie Küche, Wasch- und Toileuenräuine, Heizung, 
Wasseranlage, Abflüsse, Licht., Telefon, Feuerlöschgeräle, 
Schlüssel und evtl. fallig werdende Reparaturen; . 

3. über den Arbeitseinsatz, Arbeitsstellen und deren Besonder
heiten, vertraglich festgesetzte Arbeitszeiten und -normen, 
Berechnung der Arbeits- und Leistungsbelolinung, Einkauf 
der Gefangenen; 

4. über die Verpßegungswirtschaft, Beetände und Buchführung 
darüber, auch über den Bestand an Lagerungs- und Be· 
kleidungsgegenständen, Geräten, Waffen und Munition; 

5. Aussprache über einzelne Gefangene {sicher und unsicher 
erscheinende Elemente}; 

6. über die unterstellten Aufsichtskräfte und deren bisherige 
Mitarheit, verpflichtete Vorarbeiter, sonstige Zivilpersonen , 
die in Erscheinung treten, Zusammenarbeil mit dem Unter· 
nehmer; 

7. über Ma6nahmen bei besonderen Vorkommnissen (Unfälle, 
Krankheiten, Entweicbungen); 

8. üher den nächsten Arzt und Polizeidienststelle ; 
9. über die Handhabung bei Zu· und Abgängen und Transport· 

möglichkeiten; 
10. über allen sonstigen Schriftverkehr, Verfügungen usw. 

Es sollte auch zur pflichtgemäßen Aufgabe des abgebenden Kom~ 
mandoführers gehören, alles zu ühergebende übersichtlich :tu ordnen 
und vorzubereiten und eine schri.ftliche Ubergabeverhandlung bereit
zuhalten. 

Hat man alles nach bestem Wissen und Gewissen erörtert und 
übernommen, gibt es trotzdem noch viele Möglichkeiten und Spiel· 
raum genug, den Dienstbetrieb neu zu hefruchten und dem Ganzen 
eine persönliche Note aufzudrücken. 

N:achdem der Kommandofübrer seine Dienstgescbäftc aufgenom
men hat, wird er sofort erkennen, daß ihm der Anstaltsleiter in hobem 
l.\fa6e Vertrauen geschenkt und viel Selbständigkeit eingeräumt hat. 
Der Dienstauftrag birgt vier hesonders wichtige Aufgaben in sich, und 
es ist unerlä6lich, diese zu beacbten, um einen guten Dienstablauf 
gewährleisten zu küonen: 

1. Als Beauftragter des Anstaltsleiters hat er dafür Sorge zu 
tragen, da6 alle Belange und Erfordernisse des Vollzuges 
und der Verwaltung genau befolgt und gewissenhaft durch
geführt werden. 
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2. Die ihm zugeteilten und unterstellten Aufsichtskräfte sollte
er zu einer vertrauensvoll~n Mitarbeit gewinnen, erforder· 
liche dienstHche Marmahmen mit ihnen besprechen und 
überhaupt eine kameradschaftliche Basis des Zusammenlebens 
herbeiführen. 

3. Mit dem Unternehmerhetrieb sollte im Sinne des Arbeits
vertrageR eine gute Zusammenarbeit stattfinden. MaD mUb 
sich überzeugen und auch überwachen, da6 ordentliche und 
zufriedenstellende ~beit geleistet wird. 

4. Der Kommandolührer hat auch die Belange der Gefangenen 
zu vei1:ret~n. Sie dürfen nicht als Objekt behandelt werden, 
sondern sollen sich stets als Mensch fühlen. Eine ü ber
forderung darf niemals geduldet werden, und auch ihr Ehr· 
gefühl mu I; geschont bleiben. 

Im Allgemeinen liegen die Verhältnisse auf den Au6enarbeitsstellen 
so, daß Aufsichtskräfte und Gefangene zwar nicht im selben Raum, aber 
im seIhen Gebäude wohnen. Auch muLi das Vollzugspersonal mehr oder 
weniger die freie Zeit im Lager verbringen. Diese Tatsache bringt es 
zwangsläufig mit sich , daS sich Beamte und Gefangene in vielerlei Be
ziehung sehr viel näher kommen, als dies in der Anstalt der Fall ist. 
Hierbei liegt die Gefahr nahe. daS es untereinander zu Vertraulichkei· 
ten kommt, die keinesfalls im Interesse de.s Strafvollzuges liegen und 
daher abzulehnen sind. Dagegen wird es nützlich sein, wenn es geHngt.
eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Diese erleichtert den Dienst· 
betrieb und mindert manche Gefahren, die nun einma l im Charakter 
des Lagervollzuges liegen. Ich denke da besonders an Entweichungen, 
Arbeitsmoral und an die allgemeine Stimmung. Auf der Au6enarbeits· 
stelle stehen die Beamten noch mehr als in der Anstalt ständig im Blick
feld der Gefangenen und mü ssen besonders auf korrektes dienstliches 
und au6erdienstliches Verbalten bedacht sein. Dieses Beieinandersein 
bringt auch gewisse Vorteile für unsere Aufgaben mit sich, nämlich die: 
gute Möglichkeit, unsere Gefangenen ziemlich genau kennenzulernen. 
Man sieht und hört den einzelnen Gefangenen viel mehr, spricht mit 
ihm öfters, und in der Gemeinschaft mit den anderen Gefangenen zeigt 
er sich auch natürlicher. Bei intensiver Beobachtung wird man bald seine 
Schwächen uud Stärken, sein Wesen und seine Charakterzüge, seine 
geistige Veranlagung, körperliche Verfassung und seine sonstigen Fähig· 
keiten feststellen können. Wir wissen alle, welcher Wert der Persönlich· 
keitsforschung im gegenwärtigen Strafvollzug beigemessen wird. Hier 
im Lager können wir wertvolle Anhaltspunkte sammeln , "die für eine 
richtige Beurteilung, sorgfältige Klassifizierung und für die Erstellung 
von Prognosen von seiten der Anstaltsleitung von Wichtigkeit sein können. 
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Gefangene, die als Zugänge kommen, sind fiir den Kommandolüh· 
rer ein unbeschriebenes Blatt, sofern er sie nicht bereits persönlich von 
der Anstalt her kennt. Als schriftliche Unterlage kommt auf die hiesigen 
Au6enarbeitssteJlen mit den Gefangenen ein Personalblau mit, das in 
der Regel eine Abschrift des A·Bogens der Personalakte ist. Sicherlich 
könnten ja nun im Vertrauen darauf, da6 nur ausgesuchte Gefangene 
zur Au6enarbeit geschickt werden, diese ohne Vorurteile zur Arbeit ein· 
geteilt und in die Gemeinschaft der anderen Gefangenen eingegliedert 
werden. Aber hätte man dann nicht schon eine Gelegenheit des Kennen· 
lernen! versäumt? 

Ich habe mir da von vornherein folgende Praxis angewöhnt: 
Bevor der Zugang mit den anderen Gefangenen in BerührulJg kommt, 
führe ich eine eingehende Aussprache herbei. Die ersten Eindrücke, die ich 
bei meinen Erörterungen gewinne, halte ich stichwortartig auf einem Wabr· 
nehmungsbogen feat. Diese erste A usspracbe erfolgt etwa nach folgendem 
Schema: Person, Familie, Beruf, bäusliche Verhältnisse, Gesundheits· 
znstand, "Straf~t, Zeit in der Anstalt, Zukunftspläne, ferner, welche Vor· 
stellung er von der Au.6enarbeitsselle hat und weshalb er sich frei· 
willig hierher meldete. Diese erste Unterhaltung schlie6t mit einer Ein· 
weisung in die hiesigen Verbältniss~ und einer gründlichen Belebrung 
über sein Verhalten, sowie mit" dem Hinweis, daS er jederzeit mit Fra· 
gen an mich herantreten dürfe und auch persönliche Sorgen und Nöte 
mit mir "besprechen könne. 

Eine solche Fühlungnahme birgt natürlich die Gefahr in sieb, da6 
der Gefangene "frischen Wind" wittert, und sich sofort wieder tarnt, um 
vorerst nur seine gute Seite zu offenbaren. Dies konnte ich des öfteren 
beobachten; nicht selten nämlich zeigte sich der Gefangene in der kurzen 
Zeit vom Betreten des Lagers bis zur Aussprache mit mir frei und natür· 
lich und wurde erst im Laufe der Unterbaltungzurückhaltender. Ich glaube, 
man kann aus Bolchen Wahrnehmungen bereits erste Schlüsse ziehen. 

Grundsätzlich habe ich Neulinge in die sogenannte Zugangskolonne 
eingeteilt, wo eie auf einer übersichtlichen Arbeitsstelle unter der stän' 
digen Aufsicht eines Beamten und durch einen guten Vorarbeiter an die 

"meist schwere und ungewohnte Arbeit herangeführt werden. Durch häu
fige persönliche Besuche dieser Kolonne und Rücksprache mit den Auf· 
sichtführenden habe ich dann den Betreffenden auch in seinem dorti
gen Verhalten kennengelernt. Bei gelegentlichen Besuchen in der Haupt· 
anstalt sebe ich mir die Personalakte näber an, um mir über etwaige 
zweifelhafte Punkte Klarheit zn verschaffen. Durch den Uber.gang von 
der Zellenhaft in die Gemein8chaft des Lagers muli befürchtet werden, 
da6 bei der Vielzahl der aufeinandersto.6enden Charaktere sich die nega· 
tiven Elemente unter ihnen die Oberhand erkämpfen. Der" gestrauchelte 
und noch besserungswillige Mensch kann dabei für immer verloren ge· 
hen, wenn er dem schlechten Einflu6 unterliegt. 
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Das Bestreben, dem gemeinschaftlichen Zusammenleben der Gefan. 
genen eine positive Richtung zu geben, ist m. E. die größte Kunst des 
Komman(lofübreos. Hierbei kann der einzelne Aufsichtsbeamte seine 
Fähigkeiten unter Beweis stellen und das anstreben, was ibm im Voll· 
zugsalltag der Austalt in der Regel versagt bleibt. Ober das" Wie" der 
Praxis lie6e sich vieles und manches sagen. Ich möchte dazu nur einige 
Beispiele anflihren, wie ich es als Kommandoführer handhabe und 
nicht schlecht dabei gefahren bin. 

Dazu aber noch eine Vorbemerkung: Unsere Gefangenen, die durch 
Remtsspruch ihre Freiheit verwirkt haben, sollen ja, dem Sinn und 
Zweck der Strafe entsprechend, durch das Erlebnis des Strafvollzuges 
sich ernstliche Gedanken über ihren eingeschlagenen Irrweg machen. 
Sie können und werden es nur tun, wenn sie in der Zeit der Inhaftie· 
rung nicht Ilbstumpfen, sondern innerlich atÜgelockert werden und sich 
angesprochen fühlen. Wir Vollzugsbeamten könnea dazu nur Hilfestel
lung leisten, und aU unser Bemühen in dieser Richtung kann nur denen 
dienlich sein, die sich auch wirklich helfen lassen woUen. 

Während ich auf der einen Seite streng und unerbittlich bleibe, 
wenn es sieb darum handelt. unter der Gemeinschaft der Gefangenen 
der Au6enarbeitsstelle Zucht und Ordnung zu halten, zeige ich mich 
auf der anderen Seite zugänglich für Nöte und Sorgen des Ei nzelnen 
und bin groDzügig bei der Erfüllung von Wünschen. die ich im Rahmen 
erlaubter Vergünstigungen und Vertrauens~weise gutwilligen Gefange
nen zubilligen kann. Bei der Beurteilung aller Dinge des Vollzugsall
tages gehe ich nüchtern und sachlich vor und lasse von vornherein eine 
unbedingt gerechte und gleichmä6ige Behandlung aller Gefangenen er
kennen. Viele Gefangene, die in dieser Hinsicht ein· feines Gefühl haben, 
werden dies früh er oder später durch Einsicht und gutes Verhalten Job· 
nen. 

Zucht und Ordnung im Sillne der Vollzugsordnung bestimmen das 
Verhalten der Gefangenen, und wir können ibnen dieseS sinnvoller und 
nachhaltiger im Lager beibringen, als es vielleicht in der Zelle möglich 
ist; Z. B. bei der Erziehung zur OrdnU:~g8liebe, Sauberkeit und Reinliw
keit haben wir unsere Gefangenen im Lager stets unter den Augen, 
können sie gut überwachen und anhalten: Gehen wir nach dem morgend. 
lichen Wecken in den Waschraum und sehen naciI, da6 sie ihr Hemd 
ausgezogen haben ; halten wir sie zum Zähneputzen an (zuweilen er
fährt man hierbei, da6 junge Gefangene hie.r zum enten Mal in 
ihrem Leben die Zahnbürde benutzen); überzeugen wir uns, da6 vor dem 
ZubeUgehen die Fü6e gewaschen sind; nebmen wir uns denjenigen ins 
Gebet, der sein Bett schlecllt baut und seinen Schrank unordentlich hin
terlä6t; sorgen wir dafür, da6 das Schuhzeug gep8egt und die Socken ge
stopft werden nnd überhaupt alle Sachen eine schonende Bebandlung 
erfahren ; bolen wir uns den Gefangenen, der zum Stubendienst eingeteilt 
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ist, zurück, wenn er nicht sa uber ausgefegt hat ; lassen wir es nicht durch
gehen, wenn ein Gefangener zum Antreten im unvollstä ndigen Anzug 
erscheint usw. in der Reihe dieser Beispiele. 

. Mit diesem Genaunehmen auch der kleinsten Dinge wird man na
türlich anfangs auf wenig Gegenliebe stoDen. Besonders dann werden Re
aktionen in Erscheinung treten, wenn ein neuer Kommandoführer in die 
bereits bestehende Gemeinschaft in dieser Beziehung etwas mehr Schwung 
bringen will. Man lasse sich nur nicht beirren in seinen Maßnahmen und 
bleibe fest bei der Sache. Es ist ja vielleicht nicht nötig, dan man das 
Steuer sofort schlagartig herumwirft. Ich halte es i~mer so, daS ich mir 
in den enten Tagen die Gewohnheiten der Gefangenen ansehe, restsstelley 

was erforderlich und zu verbessern ist und dann verkünde ich den 
neuen Kurs. Meistens nehme ich das arbeitsfrcie Wochenende zum An
la6, wo ohnehin ein Generalhausputz steigt und die ganze Delegschaft 
dazu angetreten ist, um einmal gründlich meine Meinung über diese 
Dinge zum Ausdruck zu bringen. Den .,.,Feldwehelton" vermeide ich 
grundsätzlich, wenn ·ich an alle appelliere, um ihnen die Notwendigkei t 
der Hygiene, Ordnung und Sauberkeit, aber auch das Hücksichtnehmen, 
Unterordnen und Anpassen in der Gemeinschaft klarzumachen. Ich werde 
auch nichts an Autorität einbüfien, wcnll ich auch einmal etwas auf 
heitere Art erläutere. 

Viele Bemühungen um gute Zucht und Ordnung wären auf losen 
Sand gebaut, wenn es uns nicht gelänge, einzelne Gefangene zur Mitarbeit 
und Mitverantwortung zu gewinnen. Stets wird man unter seinen Ge
fangenen gereifte Charaktere haben, die nach ihrem Vorleben, Delikt 
und bisherigem Verhalten vertrauenswürdig genug erschei nen, um für 
solche Zwecke herangezogen zu werden: 

Sie setze man als Saal·, Stuben-, Tisch- und Kolonneuälteste, als 
Hausarbeiler und dergleichen ein, aktiviere ihre Fähigkeiten und gebe 
ihnen die nötige Stütze bei den Bemübungen. ihre Mitgefangenen nach 
der guten Seite hin zu beein8ussen. Ich persönlich halte sie für recht 

.nützlich, diese überwachte Selbsterziehung und Mitverantwortung in
nerhalb der Gemeinschaft. Voraussetzung ist natürlich, daS man kei
nen Feblgriff in der Auswahl der Vertrauensbeweise getroffen hat und 
diese Gefangenen charakterlich soweil gefestigt sind, daS sie ihren Mit
gefangenen auch wirklich Vorbild sind. Vor Augendienern und Krie
chern sei gewarnt; sie werden dabei immer in Erscheinung treten und 
nur wegen eines zu erhoffenden Vorteils versuchen, sich in ein gutes 
Licht zu setzen. 

Besonders unsere jüngeren Gefangenen auf der Aufienarbeitsstelle 
nehme man sich persönlich ernstlich vor, wenn ihnen der Sinn für 
Zucht und Ordnung fehlt. Jhnen gerade bleibe man auf den Fersen 
auch in den kleinsten Dingen. Nicht jeden ·werden wir zur E insicht 
bringen, aber es ist auch schon ein Erfolg, wenn es einigen in Fleisch 
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und Blut übergeht. Zum 'Teil kann man diesen jungen Menschen auch 
gar keinen Vorwurf machen, wenn ihnen diese Gewohnheiten ' bisher 
fremd waren. In ihrer früheren Umwelt war niemand da, der sie dazu 
angehalten hätte. Wir wollen uns darüber klar sein, da6 es wenig Sinn 
und Zweck haben wird, weitere Methoden der Umerziehung, Fortbil· 
dung u. a. mit dem Ziel eines bleibenden Erfolges anzuwenden, solange 
unsere Gefangenen die elementaren Spielregeln menschlichen Zusam· 
menlebens niebt innerlich bejahen und mit dem Herzen befolgen. 

Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf die Leistungsbeloh. 
Dung gerichtet werden. Bei der Mentalität unserer Gefangenen rangiert 
sie als Anreiz zur Au6enarbeit zweifellos an erster Stelle. Dem kräf· 
tigen und arbeitsgewohnten Gefangenen fällt cs bei gleicher Arbeits· 
bedingung leichter, zu ansehnlichem Verdienst zu kommen als dem 
körperlich schwachen. Hier sollte nach Möglichkeit eine befriedigende 
Lösung angestrebt werden. Wo auf Au6enarbeiBsteilen verschiedene 
Arbeitsplätze gegeben sind und mehrere Kolonnen zum Einsatz kom· 
men, ist es ratsam, die Beschickung individuell vorzunehmen. Voraus· 
setzung ist natürlich, da6 wir uns über den Gefangenen im klaren 
sind, und daß er den guten Willen zur flei6igen Arbeit bewiesen hat, 
bevor er für eine leichtere Arbeit eingeteilt wird. Dabei sollte auch 
beachtet werden, da6 sich dieser Einsatz mit der Sicherheit verein· 
baren Jälit. 

Vergesse man auch nicht, einen Zugang, der längere Zeit Zellenhaft 
hinter sich hat, bei seinem Drang zu schnellem Verdienst, in den ersten 
Tagen der ungewohnten Arbeit zu malivollem Kräfteeinsatz anzuhalten. 
Ich habe es oft erlebt, dali solche Gefangene nach kur.ler Zeit schlapp 
machten, weil sie sich körperlich selbst überforderten. In krassen Fällen 
erlitten sie sogar gesundheitliche Schäden, sodaS sie in die Anstalt zu· 
rückgeschickt werden muliten. 

Auf der hiesigen Au6enarbeitsstelle dürfen Gefangene von ihrer 
Leistungsbelohnung monatlich bis zu 30.- DM ausgeben. Der Einkauf 
erfolgt wöchentlich, wobei für Tabakwaren im Höchstfall 3.- DM ge· 
stattet sind. Es ist nicht immer so, daS alle Gefangenen 30.- DM im 
Monat verdienen, sie geben aber mit wenigen Ausnahmen den verfüg· 
baren Betrag völlig aUB. Die Folge davon ist, da6 einzelne Gefangene 
die normalerweise gute und kräftige Hauskost verschmähen uod sich mit 
ihren gekauften Zusatznahrungsmitteln verwöhnen. Dieses Tun ist m. E. 
nicht mit dem Vollzug vereinbar; auch dürfte es nicht Sinn der Leistungs· 
belohnung sein. Hier lIollte sich wieder der Kommandofübrer erziehe· 
risch einschalten, um dem Geldverdienen und ·ausgeben eine sinnvollere 
Richtung zu geben. 

Wenn hier nun in der bisherigen Gewohnheit zu plump gebremst 
wurde, dürfte man sicherlich in ein Wespenoest stechen und nur drei· 
Bte Argumente zu hören bekommen. Hier hilft nur eines, sich diesen 
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oder jenen Gefangenen, dessen häusliche Verhältnisse einem bekannt 
sind, einzeln kommen zu lassen und mit ihm sachlich darüber zu spre· 
chen. Man wird ihm vorhalten, wie nützlich es für ihn wäre, ein paar 
Mark mehr h~im Abgang ausgezahlt zu bekommen, oder oh es nicht 
ratsam sei, lIchon jetzt für ein Paar neue Schuhe oder ein neues Klei· 
dungsstück zu sparen oder noch besser, gleich zu kaufen. Einen ande· 
ren erinnere man daran, wie seine Frau in der letzten Sprechstunde 
über die Notlage daheim, vor allem aber über Fehlendes für die Kin· 
der u. a. klagte, und ob es nicht einen guten Eindruck hinterlasse~ 
würde, wenn er sich im Wissen um die Not seiner Angehörigen etwas 
einschränken und von hier einen bescheidenen Geldhetrag überweisen 
lieue. 1\1it solchen Appellen an das Ehrgefühl habe ich immer meine 
ersten Erfolge erzielt, und diese haben weiterhin au ch in der Gemein
schaft Wurzeln geschlagen. Trotzdem bleiben auch Uneinsicbtige genug 
zurück, und ihnen sollte man ihre Schwäche im Wabrnehmungsbogen 
ankreiden. Auch sollte denen. die ihren Verdienst miGbrauchen, bei 
einem evtl. Gesuch um bessere Entlassungskleidung aus Fürsorgebe
ständen keine Unterstützung gewährt werden. Allerdings soll man auch 
Verständnis haben für einen angemessenen Einkauf von Zusatznah· 
ruogsmitteln. da del' Gefangene bei einer Mehrleistung an Arbeit sol
che auch nötig bat_ Jedoch sorge man dafür, daS vom Kaufmann nur 
vollwertige Produkte in reicher Auswahl und auch viel Obst und Zi
trusfrüchte angeboten werden. 

Ein weiteres Kapitel ist die sinnvolle Gcstaltung der arbeitsfreien 
Zeit unserer Gefangenen. über die Notwendigkeit, die Freizeit ... u le i· 
ten und zu steuern, kann man geteilter Meinung sein. 

:Mit erwachsenen Gefangenen habe icb die Erfahrung gemacht, 
daß es nicht unbedingt erforderlicb ist, ihr Tun und Lassen im Aufent
haltsraum ständig zu lenken! . .. Nach einem schweren Arbeitstag sind 
sie mehr oder weniger abgespannt und begrüßen es, wenn sie einmal 
mit sich oder unter sich allein sein können. Sollte durch die l\1itwir
kung positiv eingestellter Gefangener inzwischen in der Gemeinschaft 
so etwas wie ein "guter Ton" herrsche .. , kann man i.n dieser Bezie
hung ohnehin heruhigt sein. Sie sind dann beim Lesen von Zeitungen 
und Büchern zu finden, beim Schreiben ihrer Briefe, am Rundfunk, 
bei ihren Brettspielen und Tischtennis oder auch bei Körperpflege und 
Instandsetzung ihrer Sachen. Sollte ein Wille zum Mehrtun vorhandeu 
sein, dann treten sie von selbst mit ibren Wünschen und Vorschlägen 
an uns heran, sofern ein Vertrauenskontakt besteht. Hierbei helfend 
und fordernd zuzustimmen, sollte uns nicht schwer fallen, soweit e:s 
im Rahmen des Möglichen liegt. Ich denke da an einen kleinen Sän
gerchor, der sich bilden will, oder an den Vorschlag, eine Weihnacht s
feier vorzubereiten. Auch einigen Bastlern und gärtnerisch Veranlagten 
sollte eine Betätigung ermöglicht werden. Es gibt auch hin und wieder be-
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gabte Gefangene, die einzelnen geistig Zurückgebliebenen im Schreiben 
und Rechnen nachbelfen wollen. In allen diesen Fällen mu6 aber we· 
gen eines möglichen Miubrauchs eine unaufHiIlige überwachung statt· 
finden. Manchmal wird auch die Bitte ausge~prochen, den Einschluu 
etwas hinauszuschieben, weil man eine allgemein interessierende Rund· 
funksendung zu Ende hören möchte. Diesem W uusch kaun ab und 
'tu stattgegeben werden, ebenso, wenn z. B. um besseres Licht in der 
Leseecke gebeten wird. Das Rundfunkhören allgemein sollte jedoch 
etwas gesteuert werden. Die am liebsten gehörte .. schräge Musik" ist 
nicht gerade als moralisch gefahrdend abzulehnen, doch darf sie auch 
nicht zum Dauerprogramm werden . Eine vorübergehende .Funkstille 
dürfte' auch einmal am Platze sein. 

Sehi begehrt wird von jüngeren Gefangenen der Sport,. insbeson· 
dere Ballspiele. Wo die Möglichkeit gegeben war, haben wir ihn auch 
zeitweise durchgeführt. All zu gute Erfahrungen habe ich nicht damit 
gemacht. Insbesondere dann, wenn er regelmäGig oder zu lange und 
von den Gefangenen gar disziplinlos ausgeübt wurde, ist es zu Unzn· 
träglicbkeiten gekommen. Es blieb nicht aus, da6 kleine Ve.rletzungen 
entstanden oder sogar die Arbeitsfähigkeit für mehrere Tage beein· 
trächtigt wurde. Auch hahe ich die Beobachtung gemacht, dan die tem
peramentvollsten Sportler nicht gerade immer die besten Arbeiter sind; 
diese treiben nämlich genug Körperertüchtigung auf der Arbeitsstelle . 

An Regentagen, an denen keine A1l6enarbeit möglich ist, sollte 
man der planlosen Freizeitgestaltung keiuen freien Lauf lassen. Eine 
überwachte Zeugstunde und ab und zu ein Vollzähligkeitsappell der in 
den Händen der Gefangenen b.efindlichen Bekleidungs- und Ausrüstungs
gegenstände, dürften nützlich sein und vom Hausvater begrüiit werden. 

Einmal in der Woche, in der Regel nach dem grollen Hausputz 
am Wochenende, habe ich eine sogenannte Vormeide· oder Fragestunde 
eingerichtet. Hierzu können die Gefangenen einzeln in mein Dienst
zimmer kommen, um sich Rat und Auskunft zu ·erbitten, Anträge zu 
stellen, die in der Anstalt entschieden werden, oder sonst Sorgen und 
Nöte vorzubringen, mit denen sie nicht allein fertig werden können. 
Hier fürsorglich denkend und helfend, soUte man stets bemüht sein, 
eine klare Antwort zu geben, auch wenn si~ abschlägig ausfallen mü6te. 
Oftmals wird für so eine Antwort erst eine Rücksprache mit den ent· 
sprechenden Stellen in der Anstalt erforderliCh sein. In keinem Falle 
darf im Interesse des Vertrauens die Angelegenheit in Vergessenheit 
geraten. Es sollte auch die Gelegenheit wahrgenommen werden, anlä6-
lich von Revisionsbesuchen durch den Anstaltsleiter oder seinen Ver
treter besondere Fälle zur Sprache zu bringen und notfalls den be
treffenden Gefangenen vorzustellen. Eine laufende seelsorgerische Be
treuung, sowie ein öfterer Besuch des Anstaltsarztes und -fürsorgers 
kommen unserer Aufgabe sehr zugute. 
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Nun möchte ich aher auch auf die weniger schönen Se.iten des 
Auuendicnstes zu sprechen kommen, Mit dem ständigen Kommen und 
Gehen von Gefangenen weehselt auch laufend das Gesicht der Gemein· 
schaft im Lager. Unter der Vielzahl ihrer Typen und Gestalten tritt 
auch früher oder später der schwierige Gefangene in Erscheinung; 
~ei es, dan man plötzlich in der Gemeinschaftsunterkunft .. dicke Luft" 
verspürt oder auch auf der Arbeitsstelle etwas .. faul" erscheint. Augen· 
blicklich merkt man, daß die labilen Charaktere Oberwasser haben, 
Irgend ein geringfügiger Anla6 reizt sie und führt zum Ausfälligwer· 
den . Den strengeren Vollzug der Anstalt haben sie bereits vergessen. 
Der zur Gewohnheit gewordene Alltag im Lager und bei der Arbeit 
stillt ihren Drang zur Abwechslung nicbt zur Genüge. 

Oftmals dürfte ein sofortiges Straffen der Zügel und ein vorüber
gehender Vertruuensentzug das Stimmungsbarometer wieder auf Gleich· 
khmg bringen. Auch eine Aussprache unter vier Augen mit den er· 
kannten Rädelsführern bringt meist die nötige Einsicht. 

Jedoch· kommen auch einmal grobe Verstöße gegen Zucht und Ord· 
nung vor, z. B. Arbeitsverweigerung oder Beleidigung gegen Beamte 
oder verpflichtete Vorarbeiter in Gegenwart anderer Gefangener, Hier 
sollte im Interesse der Autorität unverzüglich und unnll.chsicht1ich ein· 
gegriffen werden. Eine sofortige Absonderung des betreffenden Gefan· 
genen und ein baldiger Rücktransport in die Anstalt muß die Folge 
sein. Dem Anstaltsleiter ist eine ausführliche schriftliche Anzeige vor· 
zulegen und gegebenenfalls fernmündlich Meldung über den Vorfall 
zu erstatten, damit er nach Würdigung des Versto6es alsbald eine 
Hausstnfe verhängen kann, Ein solches entschlulikräftiges Verhalten 
dürfte auf die anderen Gefangenen eine sichtbare Wirkung haben. Da· 
bei ist m,E. nicht die Art und Höbe der HausstraCe entscheidend. son
dern vor allem das schnelle Handeln. 

Eine recht üble , Angelegenheit sind vorkommende Entweichungen. 
Sie haben in jedem Falle einen bitteren Beigeschmack für die betei
ligten Beamten, aucb wenn kein schllidhaftes Verhalten nachgewiesen 
werden kann . 

Bei der Betrachtung dieses Themas 501lte der Schwerpunkt auf 
die vorbeugenden Ma6nahmen zur Verhinderung von Flucbtfällen 
gelegt werden. 

Das oberste Gehot des Strafvollzuges heint immer noch: Die sichere 
Verwahrung des Rechtshrechers steht über allen anderen Erforder· 
nissen, Diese Tatsache auf den Charakter der Aunenarbeitsstelle über
tragen, bringt für die dort diensttuenden Aufsicbtskräfte eine erhebliche 
physische Mehrbelastung mit sich. Sie wird auch keinesfalls geringer 
durch das Bewuutsein, daG bei der Aunenarbeit nur ausgesuchte und 
vertrauenswürdige Gefangene zu überwachen sind, sondern eher noch 
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erhöht, denn schließlich erfolgen ja aus den Reihen auch dieser aus· 
gesuchten Gefangenen die Entweichungen. Die Erfahrung lehrt uns, 
da6 die tieferen Ursachen und inneren Gründe zur Flucht aus den 
mannigfaltigsten Situationen geboren werden. (Siehe Zeitschrift für 
Strafvollzug Jg. 3, Nr. 5; "Wie kann das Entweichen von Strafgefan· 
genen verhindert werden?" von {)be~pfarrer Gaensler). 

Wegen der in dieser Hinsicht nicht im voraus zu berechnenden 
Faktoren, bleibt jeder Auueneinsatz gefahrvoll und problematisch. 
Wir Aufsichtsbeamten auf der Au6enarbeitsstelle müssen aus dieser 
Erkenntnis den Schluß ziehen, in jeder Phase des Einsatzes eine 
lückenlose Beaufsichtigung unserer Gefangenen zu gewährleisten. Bei 
allem guten Verlrauensverhältnis muß in diesen stets das Bewu6tsein 
erhalten bleiben, da6 auff'alIig oder auch unaufrallig das Auge des 
Beamten auf sie gerichtet ist. 

In der Praxis sehen doch die Fillchtfälle etwa so aus, das ein Ge
fangener den gefafiten Entschlufi zu Hieben - sei dieser nun eine Kurz· 
schlu6handlung oder don lauge Zeit vorbereitet - erst dann zur Ausfüh· 
rung bringen wird. wenn er sich ein Gelingen verspricht. Er wird dazu 
mehrere Miiglichkeiten abwägen und die Chance suchen, hei der er sich 
Dach seinem Weghmfen schnell in Sicherheit hringen kann, und wo er 
auch glaubt, dafi sein Vorhaben möglich st lange unbemerkt bleibt. 

Nachstehend möchte ich ein paar Beispiele über die zu treffenden 
vorbeugenden Maßnahmen anführen: Der Kommandoführer führt 
mit den ibm zugeteilten Aufsicbtskräften, einsch.liefilich der verpflich· 
teten Vorarbeiter, sich regelmäßig wiederholende - und aufiel' der Reihe 
sooft als notwendig - belehrende Besprechungen durch. Hierbei müssen 
zur Sprache kommen: Besonderheiten des Arbeitseinsatzes, erkannte 
Gefllhrenpunkle auf den Arbeitsstellen, Erörterungen über die einzel· 
nen Gefangenen, z. B. hi sheriges Verbalten, Strafzeit, familiengebunden 
oder ohne festen Wohnsitz, SelbststeIler und sonstige positive oder 
negati ve Merkmale. Besonderen Wert lege man auch darauf, daß hier· 
bei alle zur Aufsicht eingesetzten Kräfte" von ihren bisherigen Wahr
nebmungen , insbesondere über erkannte Fluchtverdachtsmomente, he· 
richten. Plötzliche Veränderungen in der Arheitsieistung. sonstiges ande· 
res Verhalten wie .. tiller werden, absondern von der Gemeinschaft, auf
falliges Zusa mmensein von zwei Gefangenen", häufiges Abmelden zum 
Grofiaustreten, die Bitte um Arbeitsplatzwechsel, lebhaftes Interesse an 
der Umgebung, betonte Augendienerei, der Groll über ein abgelehntes 
Gnadengesuch, Stimmungsumschwung nach Postempfang u. a., dürften 
durchaus als verdächtige Anzeichen gewertet werden. (In der Regelob' 
liegt die Briefkontrolle nicht dem Kommandoführer, es wäre deshalb 
wünschenswert, wenn ihm eventuell schockwirkende Nachrichten für 
einen Gefangenen vom Zeosurbeamten mitgeteilt würden, oder wenn 
er grundsätzlich an der Briefkonlrolle teilnehmen könnte. ) 
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In eins8tztech!;lischer Hinsicht möge folgendes beachtet weroen: 
Die Arbeitskolonnen soUen zahlenmäliig nicht zu stark scin, etwa 
10-15 Gefangene für eine aktive Aufsichtskraft mit Schußwaffe und nur 
einzelne ausgeauchte Gefangene, für verpflichtete Vorarbeiter ohne Waffe. 
Zugangsgefangene und Verdächtige nur in eine straff geleitete Kolonne 
einteilen! Der Aufsichtsführende hat solchen Gefangenen stets in seiner 
unmittelbaren Nähe Arbeitsplätze zuzuweisen. Auf der Arbeitsstelle 801· 

len die Gefangenen dicht beieinander eingesetzt werden und nur so, 
da' der Aufsichtbabende eine lückenlose übersicht hat. Der Standort 
der Aufsidltskraft mui auch so gewählt sein, daS er neben einem .guten 
Gesamtüberblick auch gleichzeitig Gef;ahrenpunkte, wie dichtes Unter
gehölz, Grabensysteme. Getreidefelder u.ä. gut abschirmen kann. 

Das _Gro6austreten sollte grundsätzlich so angeordnet sein, daEi 
sich jeder Gefangene dazu abmeldet, einen vom Aufsichtführenden 
bestimmten und in dessen Nähe befindlichen übersehbaren Platz ein
nimmt und sieh alsbald wieder zurückmeldet. Im ,übrigen ist jedes 
eigenmächtige Verlassen des Axbeitsplatzes von vornherein zu unter
sagen. Scblie6lich müßte allen Gefangenen bei der Zugangsbelehrung 
eröffnet werden - und auch soost in regelmä6igeo Ahstäo.den - da6 
die Aufsichtsbeamten Anweisung haben. bei Fluchtversuchen von der 
Schußwaffe Gebrauch zu machen. 

Auch dürfte es zweckmäßig sein, häufig überraschende Durch
suchungen der aus- und einrü('Kenden Kolonnen und auch auf der 
Arbeiustelle vorzunehmen und ein andermal nach Verlassen der Un
terkünfte die Schränke auf Vollzähligkeit der zurückbleibenden Sachen, 
insbesondere eigener Utensilien und Briefe, zu überprüfen, Die Erfahrung 
hat gezeigt, dan entwichene' <rl:fangene oftmals die eigenen Sachen 
mitgenommen haben. 

Vergesse man auch nicht, die neu dazukommenden Aufsich,ts
kräfte eingehend einzuweisen und auf die ergangenen Verfügungen 
aufmerksam zu machen. (Für die biesigen AuSenarbeitsstellen sind 
vom Anstaltsvorstand monatliche Belehrungen angeordnet, in denen 
der Kommandoführer allen Aufsichtskräften über vorliegende Ver
fügungen der Anstalt und Aufsichtsbehörde, insbesondere im Hinblick 
auf Entweichungen Vortrag zu halten hat. Die Kenntnisnahme und 
Teilnahme hat jeder einzelne persönlich zu quittieren.) 

Auf, möglichen verbotenen Verkehr mit der Außenwelt (Durch
stechereien) mun ebenfalls geachtet werden. Eine besondere Gefahr 
wird dort gegeben Hein, wo in der Nähe der Arbeitsstellen auch Zivil
personen beschäftigt sind. Die täglichen Kontrollgänge, zu unregelmä
ßigen Zeiten und auf Nebenwegen durchgeführt, in denen gerade auch 
der Kommandoführer eine seiner vornehmlichsten Aufgaben erblicken 
möchte, wirken bestimmt be~mend auf den unerlaubten Tatendrang 
der Ge,fangenen. 
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Ist nun trot ... dem eine Entweichung vor~ekommen, dann ist es wich· 
tig, daß alle Beteiligten wissen, was sie Zll tun hahen. In der Regel 
dürfte auf jeder Aufrenstelle ein vorbereiteter Plan über die erforderlich 
werdenden Maßnahmen vorhanden sein. Es ist wohl klar, daß schnell 
und ohne Zeitverlust gehandelt werden mu6. wenn wir den Entflohenen 
alsbald wieder ergreifen wollen. Bei Entweicbungen von weit entfernt 
eingesetzten und räumlich getrennten Arbeitskolonnen wirkt sich oft die 
Gebundenheit des Aufsichtsbeamten an seine Kolonne recht nachteilig 
aus. Er hat dann selten die Gelegenheit, die Meldung über den Vorfall 
dem Kommandofiihrer unvert;üglich zuzuleiten. M. E. sollten hier noch 
Möglichkeiten, wie Signal patronen oder andere Einrichtungen geschaffen 
werden, die eine rüsche Alarmierung anderer Aufsichtskräfte und des 
Kommandoführers herbeiführen, um eine sofortige Fahndungsaktion 
einleiten zu könDeD. 

Zuletzt möchte ich noch auf einige Dinge hinweisen, bei deren Nicht
beachtung unter Umständen unangenehme Scherereien di e Folgen sein 
können. 

Das lI ind einmal Unfälle von Gefangenen, die sich bei der Arbeit 
ereignen. Hier sollte man siets, audl bei geringerer Natur und unmerk
lichen Verletzungen, den Vorfall mit Zengenaussagen auf einer Unfall
anzeige aufnehmen und tie r Anstalt vorlegen. Ob der Unfall nun Folgen 
zeitigt oder nicht. auf jeden Fall hat man doch damit immer pflicht. 
gemäfi gehandelt. Auch bei Erkrankungen von Gefangenen ist es rat
sam, den Arzt e her einmal zu viel als zu wenig zu rufen. Ober "Erste 
Hilfe" und Anwendung einiger Medikamente sollten alle im AuSen
dienst tätigen Kräfte sich das . Nötige aneigllen und bei jeder Arbeits· 
kolollne Notverbandszt'ug mit sich führen. 

Absehlie6end möchte ich feststellen, da6 ich meine Ausführungen 
vielleicht zu sehr aUll dem Blickwinkel eiuer Anstalt mit Erstbestraften 
und des Jugendstrafvollzuges gesehen habe. Möglieberweise sind auch 
eini ge Momente des Au&endienstes gar nicht gestreift worden. Andere 
Haftarten und auch die verschiedenen örtlichen Verhältnisse er· 
fordern unter Umständen weitere Erwägungen und bringen Not
wendigkeiten mit sich, die hier nicht zu Wort gekommen sind. 

Auch der Aufsichtsbeamte selbst ist hierbei zu kurz gekommen. 
I hm sind im ständig<;n Aufiendienst eine Reihe von Entbehrungen 
auferlegt. die er im Anstaltsdienat niebt kennt. Gerade auf kleincn 
Aufrenarbeitsstellen ist von vornberein ~in geregelter Dienstplan iIlu· 
sorisch, wenn gewissenhaft gearbeitet werden soll. Also können wir 
auch kaum auf den 8-Stundentag pochen. Da man praktisch ohnehin 
immer anwesend ist, sollte man vielmehr die Zeit mit etwas Idealismus 
zur Sache und zum Beruf verbringen oder erst gar nicht auf einer 
AUDenarbeitsstelle Dienst tun. 
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Natürlich kann auch das Kommandoführen leichter und bequemer 
vonstatten geben, ohne da6 der Dienlltbetrieb gleim nlm auSen 
ein sichtbar schiefes Bild abgibt. Der Hang unserer Gefangenen 
nach den Vergünstigungen der Auflenarbeitsstelle ist nämlich so gro6. 
da6 sie sich in der Regel auch ohne viel Zutun soweit anpassen, 
daß ihr Verbleiben dort gesichert ist. 

Aber ich meine, in diesem Sinne wäre man als Vollzugsbeamter 
an einer Gelegenheit vorübergegangen, die einem in der festen An· 
stalt niemals geboten wird. es sei denn, man glaubt ohnehin nicht 
mehr an eine Besserungsfähigkeit dieser Menschen. die wir als Ge
fangene betreuen. Ich will nun nicht unbedingt behaupten. da6 ich 
durch meine Kleinarbeit ,und angewandten Erziehungsmethoden viele 
Gefangene soweit gefestigt habe, d.li sie dadurch zur endgültigen 
Umkehr bewogen wurden. Aber so viel habe ich festslellen können, 
daß hin und wieder ehrliche Einsicht und auch tiefere Bereitschaft 
zu besserem Lebenswandel geweckt wurde. Auch glaube ich, dali es 
mir durch solche Kleinarbeit am Einzelnen gelungen ist. manchel! ge
lockerte innere Steincben wieder festzukiUen und vielleicht auch einen 
anderen Aufhaustein hinzuzufügen. 

Es ist bedauerlich, dali man den weiteren Lebensweg des entlasse
nen Gefangenen so selten verfolgen kann. darum wird UDS der sichtbare 
Erfolg unserer Arbeit fast immer versagt bleiben. Wir dürfen uns aber 
trotzdem den Glauben an einen guten Kern, auch im gefallenen Men· 
schen, nicht nehmen lassen. 

Verstand 

Bilden wohl kamt fkr Verstand. doch der rote kann nicht beseelen, 
Aus dem Lebendigen quillt aUe.~ Lebendige. nur. 

Guter Rat 

Freunde. treibet 1lur allP..s mit Ernst und Liebe. die beUlen 
SteheIl dem DeutMiwn so schön, den. ach, "'0 vie~ enUwUt. 
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I AUS DEM LESERKREIS 

Erzieherische Arbeit an Jugendlichen 
in der Untersuchungshaft 

~"" Verw.lt"opoberi""peklor G oeh I, lIInn.tcr j, w, 
Fragende und bf'istandsuchende Augen sind es oft, die uns an

sehen, wenn wir einen jungen Menschen, der erstmalig in Untersuchungs· 
haft ist, zu einer Aussprache vor uns stehen haben. Seine fragenden 
Blicke warten auf das, was nun wolil kommt und ob das Vernehmen 
kein Ende nehmen ·will. Mißtrauisch und zögernd werden die ersten 
Antworten gegeben. Allmählich lockert sich die Spannung, nachdem er 
merkt. du.C! es hier nicht um eine Vernehmung in seiner Strafsache. 
sondern um andere Dinge geht. Er empfindet, dan . man irgend etwas 
mit ihm vor hat und glaubt, etwas Menschenliebe zu spüren, was 
Zutrauen und neuen Lebensmut aufkommen läßt. 

"Ach. im jugendlichen Unverstand habe ich nicht überlegt, wohin 
ein schlechter Umgang führen konnte. Die Kameraden saßen voU toller 
Streiche, die anfangs recht harmlo., waren. Wir wurden immer kühner 
lind woUten auch gern mal etwas anderes erleben als dcu eingeengte 
tügliche Einerlei. Meine Eltern durfte1l von den billigen Heften nichts 
wusen; d~ habe ich heimlich gelesen, lind manche Nachwunde habe 
ich mit ihnen verbracht. Ich vermag nicht zu sage". daß sie schlecht 
waren. Jedenfalls waren sie von vorn bü hinten spannend, wie Fil· 
me aus Wildwest. Idl sah in Schrift und Bild ein ganz andereJ, ver
wegeneJ, draufgätlgeriJdtes Leben. Al/eJ glückte den Burschetl, was mich 
in Verbindu~ mit toUen KinostiUken stark reizte. Geldgier überkam 
mich, und d~ ersten Automaten wurden erbroduUJ. Mit dem Gelingen 
stieg eine IInbesotlnene Gier zu weiteren Taten. Meine Kameraden 
machten mit. Anfatlgs waren wir recht stolz auf unsere Leistungen. 
Doch huUe ich manchmal zu Hause ein Gefühl, uls woUe die Mutter 
mich irgend etwQ$ fragen. Die Kameraden waren zwar noch lIi.cJu recht 
zllfrieden mit dem bisher f,'rlebten. Im Film, das waren doch noch ganz 
andere Kerle. Dann aber wurden tvir gerade bei eitler schönen Sache 
geschnappt. Um meine EUern und Geschwuter tllt es mir wirklich leid." 

NUll heginnt unsere Aufgabe. mit Verständnis dem jungen Men' 
schen zu helfen. sich nach aufrichtiger Reue ein geordnetes Leben auf· 
zubauen. Es ist notwendig, da& wir ihm Lebensmut zusprechen, seinen 
Eltern und Geschwistern in Zukunft zu beweisen. daß kein schlechter 
Kern in ihm steckt. 

Die Augen des jungen Menschen werden glänzend und hoffnungs
voll. Ein Kontakt zwischen ihm und mir ist hergestellt. Nach einigen 
Tagen lasse ich ihn wieder zu mir kommen und ihn so stehen. daß 
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sein Blick auf ein Gemälde, eine Bauernfamilie in der Roggenernte, 
iaUen mu6. Worte aus dem Leben, aus dem Lebenskampf um's täg
liche Brot bauen eine Brücke' zu dem ansprechenden Bild und lassen 
den Jungen aufgeschlossen werden. Das Gemälde zeigt ihm einen alten 
und einen jungen Bauer. Beide lassen in gebüekter Haltung, ihren 
Sensen den notwendigen Schwung gebend, Hieb auf Mähhieb fallen, 
während eine bejahrte und eine junge Bäuerin den geschnittenen 
Roggen abnehmen und zu Garben binden. Schlicbt sagt uns das Bild: 
.. Im SchweiSe deines Angesichts sollst du dein Brot essen" . Notfalls 
kann mit belehrenden Worten noch etwas nachgebolfen werden, indem 
man auf die sittlichen Werte einer ehrbaren Arbeit zu sprechen 
kommt ... Bete und arbeite" bleibt ein unumstöfilicher sittlicher Grund
satz. Wir dürfen auch an das köstliche Vermächtnis eines alten und
mannes in Ludwig Hölty's Gedicht .. Ub' immer Treu und RedliclIkeit" 
erinnern. Die Gedanken in diesem' Gedicht sind so wertvoll, dafi sie 
bei einem nufnahmeLereiten Menschen - ob jung oder alt - eine 
nachhaltige Wirkung nicht verfehl en. 

Der junge Mensch fühlt mit Erschütterung, wohin ihn sein Ent
gleiten aus geordneter Bahn geführt bat. Er soll aber nicht boffnungs
los in die Zukunft schauen. Er wird weiter JUi t ruhigen Worten ange.-: 
leitet, seinen jetzigen Aufenthalt als einen Wegweiser in einer ibm 
fremden Gegend anzusehen, der ihm weisen will, wob in er zu gehen 
habe. Nun bat er jeden Tag an sich ernstlich zu arbeiten , daft die 
Haftzeit keine verlorene Zeit wird. Wenn wi r in ihm ein Fünkchen 
Ebrgefübl entfachen und ibn bewegen können, zukünftig geordnete 
Wege zu gehen, dan die Eltern in ihren lelzten Atemzügen keine Sor
ge um ihn zu baben brauchen, dann haben wir einen uns dankbaren 
Menschen i!:ewonnen. Wir dürfen den jungen Menschen beiderlei Ge
schlechts auch zu verstehen geben, daß kaum ein Mensch ohne Schick- . 
sahscbläge eine Lebensreife erlangen wird, und dan sie die Haftzeit 
als eine harte Schule ansehen mögen, die zu innerer Läuterung bei
tragen kann, wenn die Bereitschaft vorh anden ist. 

h t er einsichtig, dann !jtellt sich der junge Mensch um von einem 
sturen, zermürbten zu einem aufgeschlossenen. 

Die Aufsichtsbeamten unterstützen eine erzieherische Arbeit gern, 
wenn sie sehen, dan ernstgemeinter Umkebrwille vorbanden ist. 

In der Haftanstalt in Hamm habe ich in den labren 194.8 - 50 
anerkennenswerte Helfer in beiden nebenamtlichen Geistlichen gehabt. 
Alle 4 Wochen gaben sie den Jugendlichen je 1- 2 Stunden Unter
riebt über Volks· und Betriebswirtschaft. über Arbeitgeber und Arb(' it
nehmer, Heimat- und Staatsbürgerkunde, Volks- und Kirchenlied, gute 
Literatur und solche, die jungen Menschen verderblich werden kann. 
Die Jugendlicben, von denen viele schon lange nicht mehr so eindr ing· 
lieb angesprochfl n worden sind, werden nach solchen Stunden aufgescblos-
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sen und sehen in den Beamten Menschen, die ihnen gutgesinnt sind, 
Wir wollen nicht vergessen, daß mancher junge Mensch beim Lebrherrn 
oder Ar!)eitgeber sich veleineamt fühlt. Er wird nicbt so betreut, wie es 
für seine Entwicklung zu einem g!Jten Menschen notwendig .wäre. Er be
kommt wenig zu bören, wessen ein junges Gemüt bedarf. Mutterliebe 
hat er vielleicht wenig zu spüren bekommen. 

Pastor Dr. jur. bc. Dr. phil. H. Seyfarth sagt: "Wir Menschen sind 
füreinander verantwortlich, und es ist nicht zu leugnen, daß hinter den 
vergitterten Fenstern der Gefängnisse nicht immer nur Einzelschuld ge. 
sühnt wird." Unsere grofie Dichterin Anette von Drosle-Hülshoff sagt 
im Vorwort zu ihrem Sittengemälde aus dem gebirgigen Westfalen: 
"Die Judenbuche" Wo ist die Hand MI zart, daß ohne Irren 

Sie sondern mag be.«:hriinkten Hirnes Wirren, 
So fest, daß ohne Zittern sie den Stein 
Mag schleudern auf ein arm verkümmert Sein? 
Wer wagt es, eitlen Blu~ Drang zu meuen, 
Zu wägen jedes Wort, das unvergessen 
In junge Brust die zähen Wurzeln trieb, 
IJes Vorurteil.! geheimen Seeul1Idieb? 
Vu Glücklicher, geboren und gehegt 
1m lichten Raum. von trommel' Hand gepflegt, 
Leg hin die Waagschai, - nimmer dir erlaubt! 
Laß ruhn den Stein - er trifft dein eigne! Haupt! 

Wir indessen dürfen nicht zu weit gehen, und eine begangene Straf
tat aus dem Auge verlieren . Wir können niebt bedingungslos entschuldi· 
gen, wie die Dichterin es vermag. Auch ein Richter ist, wenn es ihm ange
bracbt erscheint. barmherzig. Aber eine generalprävenierende Vergeltung 
wird er nicht außer Acht lassen. Die Erziehungsaufgabe bleib.t UDS vor
behalten. 

Aus allem. was wir an jungen Menschen tUD, muli menschliche . 
Barmberzigkeit zu spüren sein. auch, wenn aus Ordnungsgründen d!szi
plinarisch vorgegangen werden mu6te. 

Manches Mal bietet sich uns die Gelegenheit, mit den Eltern zu 
sprechen. Sie glaubten den Jungen in bester Gesellschaft und ahnten 
niebt, was binter ihrem Rücken geschah. 

Aber nicht immer haben wir es mit einsichtigen jungen Menschen 
zu tun. Die sturen, hartköpfigen, auch hochstaplerisch eingebildeten Ju
gendlieben bereiten uns manche Enttäuschung. Zwar sind sie nicht durch
weg rettungslos verloren; doch müssen sie noch dureb manche harte 
Schule gehen. ehe sie zur Vernunft kommen. Für sie sind unsere Bemü· 
hungen scheinbar wirkungslos. Wir wissen aber nicht, ob sie nicht doch 
ilUm Nachdenken angeregt wor-den sind und ob ihnen nicht in einem 
guten Buche ähnliche Gedanken entgegengetl'Cten sind. Die erzieherische 
Arbeit verlangt Geduld und ein taktvolIes Vorgehen. 
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I BUCHBE SPRECH U NGEN I 
La ttk e, Herbert . Soziale Arbei t und Erziehun~, ihre Ziele, Methoden und 
p,ych()l o~itchen Grundlagen. (608 S.) f~eibu rg i. Br. Lamberlus·Verllg, 
"eh. 25,80 DM. . 

Der Verfasser beginnt mit einem Zitat von J. H. Pestalozzi: " Der 
Mensch muß sich in der Welt selbst forthelfen. und dies ihn zu lebren 
ist unsere Aufgabe" . Damit wird das Wesen der sozialen Arbeit andeu
tend um schriehen und in vier Teilen im Rahm en der umfangreichen 
Darstellung ein eingehender Überblick über " Die soziale Arbeit" (A), 
"Die soziale Fürsorgearheit" (8), "Die soziale Gruppenarbeit" (C) sowie 
"Beratung und Führung als Meth ode der sozialen Arbeit und Erziehung" 
(0) gegeben . 

Lattke stellt in diesem Buche Tatsachen, Fragen lind Forderungen 
zur Erörterung, die in den Vereinigten Staaten erkannt und zu bearbeiten 
versucht wurden, und betont, daß soziale Arbeit und E rziehung ja Kunst 
und Wissenschaft zugleich seien. Dabei beruft er sich auf das Wort von 
Goethe : " Es gibt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wi ssen· 
schalt. Beide gehören, wie alles hohe Gute, der ganzen Welt an und 
können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Le· 
benden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig 
und bekannt ist, gefördert werden." In diesem Sinne wird eine Kennt· 
nis der Bestrebungen auf dem Fachgebiet der sozialen Arbeit, wie sie 
in den U.S.A. sich entwickelte, vermiuelt. 

Es ist nicht möglich. im Rahmen e iD er knappen Besprechung mehr 
als nur andeutungsweise auf alle Probleme hinzuweisen. Ein zelne Aus
führungen über das fü rsorgeri sche Gespräch und Fallstudien sowie über 
Gruppenarbeit machen eingehend mit deli in U.S.A. entwiekelte~ Metho
den bekannt. In jedem Falle wird beim Einzelthema ausführlich der Be
griff erörtert, die Aufgabe herausgestellt und die Miltel zur Verwirk
lichung der gesetzten Zielt: dargelegt. Darüber hinaus erläutern praktische 
Beispiele die dargebotenen Ausführungen. Immer wieder weist aber der 
Verfasser auf die Bedeutung der Menschen hin, die " überall wo sie an· 
deen Menschen helfen woUen ihre menschliche Bestimmung zu erreichen, 
besondere Grundsätze zu beachten hahen" . Denn erst in der Beachtung 
der Grundsätze und in ihrer Anwendung wirkt sich die Kunst der sozi· 
alen Arbeit aus. 

Der viel eriirterte Begriff "Erziehungsstrafvollzu g" bewegt alle 
Leserunserer Fachzeitschrift.Seine Verwendung fo rderteingehende Kenu (
nis seiner Grundgedanken und sorgfaltige Unterrichtung über die An· 
wendung der möglichen Methoden. Eine Reihe von Beiträgen gerade in 
den letzten Nummern der "Zeitschrift für Strafvollzug" llefdite sich mit 
diesem Thema. Auf den Beitrag von Frau Rasch·Bauer "Mitverantwor· 
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tung bei der Fortbildung" sei in diesem Zusammenhang besonders hin
gewiesen. Beim Durchdenken all dieser Fragen wird erst deutliCh, w,el
ehe Verantwortung jeder Einzelne am Gesamtanliegen zu tragen hat. 50 
wird durch Laukes Werk auch der besondere Problemkreis, der die Le
fer der .. Zeitschrift für den Strafvollzug" bewegt, crneut in seiner Be
deutung herausgearbeitet. Der Hinweis auf die Amführungen "straffreie 
Erziehung" möge anregen, allgemein erneut diese Fragen zu durch
denkcn. 

Der Personenkreis unter unsercn Lesern, der im besonderen durch 
die vorlieg~nde Veröffentlichung angesprochen wirl), ist der der " Erzie
hungsbeamten" : die Ärzte, Fürsorger, Geistlichen, Lehrer, Psychologen 
und Psychiater, die in den Vollzugsanstalten tätig sind. - In diesem 
Zusammenhang sei gestattet, auf das Berufshild des 5trafaastaltsfürsor
gers, wie es in der "Zeitschrift für Strafvollzug" Jg.4, 1954, Nr.l S. 
51153 ahgedruckt ist, hinzuweisen. 

Die vorliegende Veröffentlichung von H. Lattke, die allen Strafvoll
zugbediensteten, denen soziale Arbeit und Erziehung in ihrem Beruf 
wichtig ist, zur Durchaeheit anempfohlen werden kann, hat neben ihrem 
sachlichen Inhalt auch den Vorzug, da6 sie methodisch klar aufgebaut 
und verständlich ist. Mau spürt, daß der Verfa9ser als Leiter des Semi
uars der Wohlfahrts-und Jugendpfleger in Köln im Unterrichten geschult 
ist und mit dadurch in der Lage war, den umfassenden Stoff 80 zu glie
dern und darzustellen. Gute, sorgfälti g durchgearbeitete Einzelübersich
ten, wie die Zusammenfassung mit ausführlicher Inhaltsangabe, sowie 
die einzelnen Verzeichnisse, da s Literatur·, das Namen· und das Sach
verzeichnis erhiihen den Wert des Buches als texthook (Lehrbuch) und 
Nachschlagewerk. . 

Albert Krebs 

Was nutzt 

Schiidüdw Wflhrlwit, wte zieh un sie vor dem nützlichen Irrt11m! 
Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt. 

Was schadet 

1st ein Irrl.um wohl schädlich ? NUllt immer, aber da.. IrrelI, 
Immer ists !chüdüch. wie sehr. sieht man um Ellde d~s Wegs. 
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Fischer, Aloy •. Leben und Werk. Herau!geKllben von Karl Kreitmai.r 
und JOlle! Dolch, Münmen, Rayeri8weI'Scbulbuch-VerlajZ, 
Band I Unveröffentlichte Selbu~eugoiB!Ie (372 S. m. Abh.l 1950, !!eh.6,80 DM 
Hand ~ Arbeiten zur . lIl1emeinen Erxiehungawil!lenBChaft und Beruhenie· 

hung (400 S.m.Ahh.) 1951 , geh. 6,80 DM. 
Baod 3/4 Gesammelte Abhandlungen zur Soziolo~ie, Sozialpädago~ik und 

Sozialpsychologie. (615 S,m.Ahb.) 1954, geh, 13,60 DM. 

Der Bayerische Schulbuch-Verlag legt das Lebenswerk von A. Fischer 
in 4 Bänden vor und gibt damit die Möglichkeit, Einblick in die Ent
wicklung und die Leistung des Mannes zu nehmen, der von 1918-1937 
die Professur für Pädagogik an der Universität Mü.nc.hen inne hatte. 
Wenn auch der reiche Inhalt der vorHegenden Veröffentlichungen in 
eioer BuchbesprecllUng nicht erschöpft werden kann; so soll doch der 
interessierte Leserkreis der .$eitschrift für Strafvollzug" auf die Tat
sache hingewiesen werden, daß dank der Förderung des Verlages es 
möglich. ist, das Leben dieses Mannes, der an sozialpädagogischen Fragen 
der Vorbeugung und Bebandlung Krimineller, insbesondere lugend
licher, It'bhaft Anteil nahm, kennen zu lernen. 

Im 1. Band wird vom Herausgeber an Hand von Selbstzeugnissen 
Fischers und von Nachrufen dargestellt. welche Weite das Forschungs
und Lehrgebiet dieses wahrbaften Bekenners hatte • .Mit der Ästhetik 
und der Philosophie, der Psychologie und Soziologie. dem Bildungs
wesen der modernen Großstaaten und der lugendstrafrech.tsp8ege be
scbäftigte sich Fischer, der als einen seiner Leitsprüche herausstellte: 
.. Ich bin ein Mensch, der von jedem Erlebnis die Summe zieht". (232) 

Wenn aus dem 1. Band die Persönlichkeit als solche deutlich 
wird, 10 bringen die folgenden Bände die Wiederabdrucke von ver
streut erschienenen Zeitschriften-Aufsätzen, da Fischer seine Tätigkeit 
vor allem in Forschung und unmittelbarer Lehre sab und Lehrbücher 
.niebt verlaßte. 

Die Problemstellung, die Fischer im 2. Band, in seinen Abhand
lungen .,Erziehung als Beruf" (1921), .. Vom Sinn der Erziehung" 
(i931) und in .. Psychologie der Arbeit"" (1925) aufzeigt, ist auch für 
den Strafvollzugsbeamten von Bedeutung. "Die ungelernt~ Erziehung, 
wie sie sich als AusfluG der Elternliebe und Pßegeinstinkte als Funktion 
jedes Erwachsenen ungesucht einstellt", ist nach Fischers Meinung nicht 
nur die frühere, sondern auch die bessere und wirksamere Erschei
nungsform (33), und er hält es für verhängnisvoll, daS · mit der Ent-. 
wicklungshöhe der professionellen Erziehung als Funktion der staatlich 
geformten Ge@ellschaft alle übrigen für Geist und Zukunft der nach
wachsenden Generation verantwortlichen Kreise sich stillschweigend 
von den opfervollen und darum unbequem empfundenen Pflichten ent
lasten, noch. dazu mit dem Schein eines guten Gewissens, den besseren 
und 8achverständigexen Erziehern Platz zu machen (35). Fischer aner-
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kennt die Bedeutung des Erzieherstandes und versucht eine Klärung 
iiher die Formen der Erziehung von Er.liehp.rn (56), eine Aufgabe, 
der sich auch der Strafvollzug immer wieder gegen übergestellt sieht. 

In seiner Abhandlung .,Arbeits· und Erlebnispäd~gogik" (1926) 
befaut sich Fischer besonders eingehend rnit der Frage der Stellung 
des Einzelnen im Gesamten und drückt im Bilde aus, was er meint, 
wenn er sagt .. Wir haben .alle nicht mebr Freiheit als ein Orchester· 
musiker in einem Ensemble •.. Die Disziplin des modernen Menschen, 
das, was ihm den spezifi schen Charakterzug des Modernen gibt, ist 
diese Eingeschlosscnheit, diese Umspanntheit durch einen Ring von 
Zwängen, von denen jeder glaubt, sie treffen nur ihn und seien seinem 
Nachbarn und Nebenmann erspart, während in Wirklichkeit sie uns 
alle gleichmäuig umschnüren" (255). 

In der Abhandlung "Ethik und Soziologie des Berufes in der 
Schulerziehung" (923) e rkennt er die Willens· und Gesinnungs· 
schule der sich selbst le itenden Arbeitsgemeinschaft als die moral· 
pädagogische Seite des pädagogischen Arheitsgedankens an. Das sei 
die wichtigere, wenn auch schwierigere Seite des gesuchten neuen 
En:iehungsstils (309). Von der St'rafanslalt aus gesehen, ist mit Recht 
-dann auch die Arbeit nicht mehr Selbstzweck, wie dies in früheren 
Perioden des Gefaugniswesens der Fall war, sondern eine tägliche 
Willens· und Gesinnungsübung. 

Der 3. und 4. Band bieten eine Fülle von sonst kaum zu· 
gänglichen Texten zur Sozialpädagogik. Der Beitrag .. Das Verhält· 
ni s der Jugend zu den sozialen Bewegungen und der Begriff Sozial· 
pädagogik" (1924) behandelt u. 8. 8uch die Erfahrungen, die in Amerika 
in den Einrichtungen in der Besserungserziehung der gefährdeten, 
verwahrlosten und kriminellen Jugend gemacht wurden. Hierbei ist 
wichtig festzuhalten, dafi die Behandlung krimineller Jugendlicher 
Erfahrungen gewinnen lasse, die Anregung zu geben vermögen bei 
der Behandlung nichtkrimineller Jugendlicher (243). Dieser Gedanke 
Jä6t sich folgerichtig dahin ausweiten, da6 die Vollzugsanstalt u. a. 
auch Aufgaben baben kaon wie eine Klinik. Dort werden Fachkräfte 
am Kranken geschult, in den Volbugsanstalten könnten dann sinn· 
gemäfi mehr ah bisher Ij.ie Fachkräfte der Strafrecbtspßege gefördert 
werden. 

In dem Vortrag "Der Wert der !)ersönlichkeit in der Jugend. 
strafrecl1tspflege", ge!:Jalten auf dem Jugendgerichtstag in Stuttgart 19~8, 
erschlie6t sicb dem Leser zusammcngefa6t die Stellung Fischers zu 
den Problemen der Strafrechtspflege, insbesondere an Jugendlichen. 
Fischer erk~nnt das SpannungsverhäJtnis zwischen der Rechtsp8ege 
der Erziehung. Er weiß um die Kritik, der die Justiz und Ver· 
waltung unterworfen sind, und er bejaht auch das Prinzip der Tei· 
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lung der Verantwortlichkeit in Straferkenntnis und .Strafvollzug, ob
wohl er die Problematik herausstellt (296). Denn gerade diese "Zer. 
r:eiliung des Zusammenhangs des pädagogischen Aktes der Strafe" in 
die richterliche, und StrafvoHzugsaufgabe kennzeichnen ja das Wesen 
der staatlichen Strafrechtspflege. und es ist verdien!!tvoll, dali Fischer 
auf dem Stuttgarter Jugendgerichtstag diese Frage erörterte . . 

Die "Problematik des sozialen Beamtentums" (1925) ist eine 
Untersuchung, in der folgerichtig die Bedenken gegen die Zerrei6ung 
des einheitlichen pädagogischen Aktes vorgetragen und überwunden 
werden. Die Ausführungen Fischers, dau in Deutschland nach dem 
ganzen Muster des an amtliche Verwaltung gewohnten Systems die 
Neigung bestehe, Spezialorgane für die Aufgaben der Fürsorge aus· 
zubilden, den Kampf gegen die Anomalien zu einer Aufgabe des 
Staates zu machen und in Form eines amtlichen Apparates durch· 
zuführen, wohingegen in Englund dieser Kampf in der Form der 
Selbsthilfe der verschiedenen Volkskreise untereinander ohne amt
lichen Stempel und mit einem l\1indestma6 beruflicher Kräfte ge
führt werde, lassen einen weltweiten Einblick des Verfassers erkennen . 

Wenn das Gesamtwerk von A. Fischer hier besprochen wird, so 
geschieht dies vor allem mit dem Hinweis, dafi es die Grundlagen 
zur Erforschung einer Reihe von Fragen des "Erziebungsstrafvollzugs" 
zu geben vermag. Aus diesem Grunde wird es hesonders empfohlen. 

Die Forscher 

Alks will jetzt den MellSchen von innen, von uußen ergründen. 
Wahrheit, wo rettest du dich hin vor der wütenden Jagd? 

Wahl 

Kannst du nicht allen gefallen durch ckine Tat und dein Kunstwerk, 
Mach es wenigen recht; vielen gefallen ist schlimm. 
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